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ABSTRACT

	 Mit Pop-Up Wohnen stellen wir eine neue Form des Woh-
nens vor. In leerstehenden Büroflächen soll sich Wohnen als Zwi-
schennutzung etablieren und damit eine Antwort auf die Woh-
nungsfrage und eine Lösung für  einen nachhaltigen Umgang mit  
Bestandsgebäuden bieten. In der theoretischen Arbeit werden  
Wohnungsnot und Büroleerstand als Probleme erkannt und es 
wird analysiert, inwiefern Wohnzwischennutzung in Bürogebäuden 
funktionieren kann. Drei Bachelorarbeiten bieten innerhalb dreier 
Strategien zur Wohnzwischennutzung eine organisatorische und 
architektonische Antwort. Sie beschreiben jeweils eine Entwick-
lungsphase des Prozesses von der illegalen Hausbesetzung über 
eine provisorische Wohnzwischennutzung zu einer etablierten 
Wohnform. 
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PROBLEMSTELLUNG

	 Zwei Probleme beobachten wir in unserer Stadt Ham-
burg: einerseits mangelnder Wohnraum, andererseits eine große 
Zahl leerstehender Büroflächen (Grubbauer und Metzger 2023; 
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2023 c; JLL 
2024). Es werden trotz rückläufiger Nachfrage weiterhin neue 
Büroimmobilien gebaut, ein Drittel der Flächen spekulativ (Gross-
mann und Berger 2024). Eigentümer:innen streben einen maxi-
malen wirtschaftlichen Nutzen ihrer Bürogebäude an, ohne dass 
dabei die Nachfrage im Vordergrund steht (Hirschmann 2014).
Bauen wir am Bedarf vorbei? Bedarf besteht in Hamburg vor allem 
an mehr Wohnraum (Grubbauer und Metzger 2023).  In Hamburg 
wird die mangelnde Wohnraumversorgung insbesondere für Men-
schen mit niedrigen Einkommen immer wieder durch Politik und 
Medien deutlich. Greifbare Handlungsmaßnahmen gehen daraus 
jedoch nicht hervor (ebd.). Bei der Frage nach möglichen Wohn-
raumpotenzialen liegt der Zusammenhang zu den leerstehenden 
Büroflächen nahe. Einer langfristigen Umnutzung stehen meist 
rechtliche und wirtschaftliche Hürden entgegen. Kann eine Wohn-
zwischennutzung die Lösung sein? 
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ZIELSETZUNG UND METHODIK

	 Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie eine Wohnzwi-
schennutzung in leerstehenden Bürogebäuden funktionieren und 
aussehen kann. Dafür haben wir vier Bücher formuliert. Das erste 
Buch besteht aus Fakten, die folgenden drei aus von uns aufge-
stellten Spekulationen.
Die theoretische Grundlagenarbeit als erstes Buch soll die Not-
wendigkeit der Thematik deutlich machen. Es soll uns ermög-
lichen, alle beteiligten Interessensgruppen zu verstehen und die 
Grenzen der Umsetzbarkeit aufzeigen. Für dieses Buch haben wir 
mit Literatur gearbeitet, politische Diskurse und Gesetze ange-
schaut und uns mit Referenzprojekten beschäftigt. Das Fazit be-
schreibt die Erkenntnisse der Grundlagenarbeit zur Frage, ob Zwi-
schennutzung in leerstehenden Büros funktioniert und leitet über 
zu dem spekulativen Abschnitt. Spekulatives Design lebt nach der 
Designerin Fiona Raby und dem Designer Anthony Dunne „von der 
Vorstellungskraft und zielt darauf ab, neue Perspektiven auf [...] 
Probleme zu eröffnen, um Räume für Diskussionen und Debatten 
über alternative Lebensweisen zu schaffen und die Vorstellungs-
kraft der Menschen zu inspirieren [...]“ [übers. d. Verf.] (Dunne und 
Raby 2013, 2). Wir nutzen das spekulative Design, um drei Strate-
gien für Wohnzwischennutzungen unterschiedlicher Zukunftssze-
narien zu entwerfen. Die drei Zukunftsszenarien bestehen jeweils 
aus einer Beschreibung des Prozesses und der beteiligten Ak-
teur:innen, einem Handbuch und ihrer beispielhaften Anwendung 
in einem reellen, leerstehenden Bürogebäude.
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DAS PROB-
LEM DER 
WOHNUNGS-
NOT IN 
HAMBURG 



	 Der Begriff Wohnungsnot wird in verschiedenen Zusam-
menhängen diskutiert. Im Kontext dieser Arbeit verstehen wir da-
runter das mangelnde Angebot an bezahlbarem Wohnraum. Die 
Wohnungsnot verschärft politische und gesellschaftliche Debat-
ten um soziale und ökonomische Aspekte der Wohnraumbereit-
stellung (Grubbauer und Metzger 2023). Wir schauen genauer auf 
die Wohnungspolitik in Hamburg, welche bestrebt ist, durch ver-
schiedene Maßnahmen den Wohnungsmarkt zu regulieren und 
ausreichend Wohnraum bereitzustellen. Dazu gehört die Behe-
bung von Wohnraumleerstand (Hamburg Service 2024).



	 Der nicht deckbare Bedarf an Wohnraum, vor allem in 
Großstädten, stellt in Deutschland ein zunehmend wachsendes 
Problem dar. Wohnungsdefizite können auch durch den bisheri-
gen Wohnungsbau nicht reduziert werden. Nach einer Studie des 
Pestel Instituts von 2024 zur Entwicklung von Wohnraum fehlen 
in Deutschland 800.000 Wohnungen, um den Bedarf zu decken 
(Pestel Institut 2024). Für einen großen Teil der Bevölkerung stellt 
die Wohnungsnot ein soziales und räumliches Problem dar. Beson-
ders Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen haben in 
wachsenden Städten und Universitätsstädten Schwierigkeiten, 
bezahlbaren Wohnraum zu finden (Metzger 2021). 
Bezahlbarer Wohnraum wird je nach Kontext verschieden de-
finiert. Allgemein wird vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung Wohnraum als bezahlbar eingeordnet, wenn die 
aufkommenden Wohnkosten noch einen ausreichenden Anteil 
des Haushaltseinkommens für weitere Lebensunterhaltskosten 
sichern (Birk, Zander und Lauffer 2018). In einem Onlineartikel der 
Friedrich-Ebert-Stiftung wird bezahlbarer Wohnraum konkreter 
beschrieben: Für eine Wohnung soll einschließlich aller Betriebs-
kosten maximal ein Drittel des Haushaltseinkommens aufgewen-
det werden und setzt den Mindestbetrag, der für die Lebensunter-
haltskosten übrig bleiben soll, bei 670 Euro (bei Alleinlebenden) im 
Monat an (Haller 2019). Paul Reeves fügt in seinem Buch Afforda-
ble und social Housing der Bezeichnung von bezahlbarem Wohn-
raum einen weiteren Parameter hinzu. Nach Reeves ist bezahlba-
rer Wohnraum solcher, der durch staatliche Zuschüsse unterstützt 
wird, sodass dieser für die Gesellschaft als leistbar wahrgenom-
men wird (Reeves 2014).
Bei der Frage nach angemessenem und bezahlbarem Wohnen ge-
langen wir schnell zu staatlich gefördertem Wohnraum, welcher 
hier nur kurz thematisiert, aber nicht außer Betracht gelassen 
werden soll. Der Bau von staatlich gefördertem Wohnraum ist seit 
den 1990er-Jahren im Vergleich zu seinem Bedarf stark gesunken 
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(Metzger 2021). Das Angebot an Sozialwohnungen entspricht bei 
Weitem nicht der Nachfrage (ebd.). Die Studie des Pestel Insti-
tuts zeigt, dass die Zahl bestehender Sozialwohnungen überdies 
rückläufig ist. Vom angestrebten Ziel der Ampelkoalition, 100.000 
Sozialwohnungen pro Jahr zu bauen, wurden 2022 nur 23.000 re-
alisiert (Pestel Institut 2024). Der Bedarf an Sozialwohnungen ist 
hoch und stellt die Wohnungsnot und Wohnungsfrage immer wie-
der in den Vordergrund politischer und gesellschaftlicher Debat-
ten (Birk, Zander und Lauffer 2018). 
Der mangelnde Wohnraum in Städten wird durch das Ungleich-
gewicht der immer größeren Nachfrage bei endlicher Ressource 
des Bodens - und das Verhältnis zwischen Haushaltseinkommen 
und Wohnstandard - vorangetrieben. Auf der Suche nach Antwor-
ten auf die Wohnungsfrage werden sozialpolitische Aspekte der 
Ungleichheit, wie der Zugang und die Verteilung von Wohnraum, 
diskutiert. Dazu wurden in dem Sammelband Wohnen in Hamburg: 
Akteure, Instrumente und Konfliktfelder Beiträge zu der Frage, 
ob die Handlungen und Handlungsmöglichkeiten der Kommunen 
und Länder ausreichend sind, um auf die Problematiken der Woh-
nungsnot einzugehen, zusammengetragen. Die Debatte um die 
Handlungsmöglichkeiten ist auch medial sehr sichtbar, greifbare 
Handlungsmaßnahmen gehen daraus jedoch nicht hervor (Grub-
bauer und Metzger 2023).  Die UN-Sonderberichterstatterin Leila-
ni Farha forderte vor diesem Hintergrund 2019 bei der Jahresver-
anstaltung der Eberhard-Schultz-Stiftung in einer Videobotschaft 
einen Wandel in der Wohnungspolitik: 

	 „Der Zugang zu angemessenem und bezahlbarem Wohn-
raum ist das dringlichste Thema in vielen Städten weltweit. […] 
Wenn wir die Kommerzialisierung angehen wollen, brauchen 
wir einen fundamentalen Paradigmenwechsel; wir müssen das 
Recht auf Wohnen als Menschenrecht implementieren und die 
Regierung zur Verantwortung ziehen, sodass ein sicherer und 
würdevoller Zugang zu Wohnraum gewährleistet wird.[…]“ 
(Farha 2019, 1)

In der Rede bezieht sich Farha auf Artikel 11 des internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, nach 
dem „jeder Mensch [...] das Recht auf angemessenen Wohnraum 
[hat]“ (UN-Sozialpakt Artikel 11 Absatz 1). Nach dem Deutschen 
Institut für Menschenrechte wird angemessener Wohnraum durch 
„gesetzlichen Schutz, Verfügbarkeit von Diensten, Bezahlbarkeit 
des Wohnraums, Bewohnbarkeit der Räume, diskriminierungs-
freier Zugang zu Wohnraum, geeigneter Standort und kulturelle 
Angemessenheit“ (Deutsches Institut für Menschenrechte 2024) 
definiert. Es wird deutlich, dass es einer Wohnstrategie im Sinne 
der Menschenrechte bedarf, die sich mit mehr als der reinen Woh-
nungsbaupolitik befasst. Über die Beschaffung und Bereitstel-
lung von Wohnraum hinaus müsse der Staat auch eine politische 
Grundlage für sicheren Wohnraum schaffen (ebd.).



	 In der medialen Berichterstattung zeigt sich Hamburg 
häufig als erfolgreiche Modellstadt der Wohnungspolitik. Die Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt und Akteur:innen der Woh-
nungswirtschaft und Förderungen des sozialen Wohnungsneu-
baus soll dies repräsentieren. Dennoch besteht in Hamburg eine 
angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt (Grubbauer und 
Metzger 2023). Im Vergleich zu anderen deutschen Städten ist 
Hamburg eine sozial stark gespaltene Stadt, was auch geografisch 
zum Ausdruck kommt (Bischoff und Müller 2017). Die sozialräumli-
che Polarisierung sorgt für Schwierigkeiten bei Mieter:innen, Woh-
nungssuchenden und in der Wohnungspolitik der Stadt. 
Hamburg ist bekannt als Stadt der Mieter:innen. Im Jahr 2021 leb-
ten rund 76 Prozent der Einwohner:innen zur Miete (Grubbauer 
und Metzger 2023). Das Mieter:innen-Vermieter:innen-Verhältnis 
zeigt und verstärkt diese Polarisierung einmal mehr. Mieter:innen 
zahlen einen großen Teil ihrer monatlichen Ausgaben für die Mie-
te, während Vermieter:innen immer höhere Rendite aus ihren Im-
mobilien ziehen (Böhmer, Jacob und Obey 2021). Veränderungen 
der Mieten, der Preise und der Eigentumsverhältnisse spiegeln 
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die sich in den letzten 40 Jahren forcierte „Neoliberalisierung der 
Wohnungsversorgung“ (Grubbauer und Metzger 2023, 23) wider. 
Wohnraum wird in unserer Gesellschaft als Ware gehandelt, was 
einer der Haupthintergründe der aktuellen Wohnungskrise ist 
(Grubbauer und Metzger 2023).
Ein Versuch zur Abwendung von dieser (neoliberalen) Ausrichtung 
der Wohnungspolitik scheint jedoch aufseiten der Regierung nicht 
zu passieren. Oberstes Ziel des Hamburger Senats ist es weiterhin, 
die Kooperation mit den Akteur:innen der Wohnungswirtschaft 
aufrechtzuerhalten. Maßnahmen und Instrumente wie beispiels-
weise Regulation durch Mietrecht, die der Wirtschaftlichkeit des 
Wohnungsmarktes entgegenstünden, bleiben häufig ungenutzt 
(ebd.). 
Seitens der Zivilgesellschaft gründen sich verschiedene Initiati-
ven, welche die öffentliche Diskussion vorantreiben. Anliegen der 
Bürger:innen werden so kommuniziert und können vermehrt in den 
Diskurs der Wohnungspolitik eingebracht werden (Metzger 2021). 
Beispielsweise macht das 2009 gegründete Hamburger Netzwerk 
Recht auf Stadt auf die steigenden Wohnungs- und Mietpreise und 
Verdrängung durch Gentrifizierung aufmerksam (Netzwerk Recht 
auf Stadt 2017). Darauffolgend kündigte der 2011 gewählte Erste 
Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz, 
an, dass das Thema Wohnen und Stadtentwicklung nun in den 
Mittelpunkt der Senatspolitik gerückt werden solle (Grubbauer 
und Metzger 2023). Um aus diesem Versprechen Folgen zu sehen,  
stellte die Hamburger Bürgerschaft im Sommer 2016 einen Antrag 
an den Senat:

	 „[…] Um Politik und Öffentlichkeit noch stärker für 
Handlungsbedarfe und Potenziale im Bereich des Wohnraum-
schutzes zu sensibilisieren, ist seitens der zuständigen Behör-
den der Bürgerschaft jährlich ein Wohnraumschutzbericht vor-
zulegen.“ (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
2021, 1)

Aus dem Anliegen der Bürgerschaft folgten 2016 Maßnahmen in 
Hamburg. Um transparent mit seinen Handlungsmaßnahmen im 
Bereich Wohnraumschutz umzugehen, legt der Hamburger Se-
nat seitdem jährlich einen Wohnraumschutzbericht öffentlich dar 
(Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2021). Der 
Wohnraumschutz soll dazu dienen, den Wohnungsmarkt zu ent-
spannen und Wohnraum bezahlbar zu machen, insbesondere bei 
bereits bestehendem Wohnraum durch mietrechtliche Maßnah-
men (ebd.). Dazu gehört unter anderem die Zweckentfremdung 
von Wohnraum durch Vermietung an häufig wechselnde Ferien-
gäste, gewerbliche Nutzungen oder Leerstand. Doch die Betrach-
tung von Wohnraum als Ware und weniger als Grundbedürfnis 
bleibt trotz dieser Handlungsversuche bestehen (Birk, Zander und 
Lauffer 2018). Solange die Stadt weiterhin eine neoliberale Woh-
nungspolitik verfolgt, wird die Wohnungskrise wohl die nächsten 
Jahre nicht verringert.
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	 Bei der Betrachtung der Wohnungsnot in Hamburg stellt 
leerstehender Wohnraum ein weiteres Problem dar.  Der Ham-
burger Senat berichtet im Juni 2024 über 2.331 leerstehende 
Wohnungen, das sind 0,26 Prozent aller Wohnungen (Bürger-
schaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2024 a). Vermutlich 
ist die Dunkelziffer weitaus höher, da nur ein kleiner Teil des Woh-
nungsleerstands gemeldet wird. Durch Gesetze zur Verhinderung 
von Zweckentfremdung liegt die Zuständigkeit für Leerstand im 
Wohnbereich bei den Bundesländern. Länder wie Hamburg setzen 
Maßnahmen um: Der Wohnungsleerstand ist bei der Stadt über die 
Internetseite hamburg.de zu melden (Hamburg Service 2024). Im 
Sinne der Öffentlichkeit und des Wohnraumschutzes hat die Stadt 

UMGANG MIT WOHNRAUM-
LEERSTAND IN HAMBURG
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eine rechtliche Verfügung, Leerstände zu ahnden. Diese Verfügung 
wird im Hamburgischen Wohnraumschutzgesetz geregelt. Für 
eine „[…] ordnungsgemäße Nutzung von Wohnungen“ (Hamburg.
de 2024 a) blickt der Wohnraumschutz „[…] insbesondere [auf] 
zweckentfremdete, leerstehende oder verwahrloste Wohnungen 
sowie die Beseitigung von baulichen Mängeln in Wohnungen“ 
(ebd.). Nach §13 Absatz 2 und 3 HmbWoSchG verpflichten sich 
damit auch Wohnungsbaugesellschaften sowie Privateigentü-
mer:innen, einen mehr als vier Monate identifizierbaren Leerstand 
(Zweckentfremdung) des Wohnraums zu melden. Die Meldung 
wird dem zuständigen Bezirksamt entgegengebracht. Dies gilt 
auch für sanierungsbedingten Leerstand (Hamburg Service 2024). 
Die 2013 erstmalig aufgenommenen Paragrafen 12a und (bei Leer-
stand insbesondere) 12b im Hamburgischen Wohnraumschutzge-
setz befugen die zuständige Behörde Treuhänder:innen „zur Wie-
derherstellung des Wohnraums zu Wohnzwecken“ (HmbWoSchG 
§12a) zu beauftragen. Sie können nötige Instandsetzung auf Kos-
ten der Eigentümer:innen anweisen sowie den leerstehenden 
Wohnraum vermieten. Erst nach diesen Maßnahmen wird den Ei-
gentümer:innen die Verfügungsgewalt über das Eigentum zurück-
überschrieben. Diese werden an die abgeschlossenen Mietver-
träge und ggf. Renovierungsaufträge durch die Treuhänder:innen 
gebunden (HmbWoSchG §12a; Carini 2016). Aus der Antwort des 
Senats auf eine Bürgerschaftsanfrage zu leerstehenden Wohnun-
gen in Hamburg geht jedoch hervor, dass im ersten Halbjahr 2024 
nur dreizehn Bußgelder gegen Eigentümer:innen leerstehender 
Wohnungen verhängt wurden (Bürgerschaft der Freien und Han-
sestadt Hamburg 2024 a). 
Es werden, wie von der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 
Hamburg gefordert, konkrete Zahlen über Wohnraumleerstand 
veröffentlicht. Wie hoch dieser tatsächlich ist, wird jedoch nicht 
deutlich, da anzunehmen ist, dass viel Leerstand gar nicht erst 
gemeldet wird. Auch lässt sich anzweifeln, ob bei den Leerstands-
meldungen wirkliche oder geschaffene Gründe für den Leerstand 
angegeben werden, um den Bußgeldern zu entgehen. Der Ham-
burger Mieterverein Mieter helfen Mietern klagt noch immer da-
rüber, dass nicht genug gegen den Leerstand getan wird (Mieter 
helfen Mietern 2020). 
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	 Die Leerstandsquote von Bürogebäuden ist deutlich hö-
her als die von Wohnraum (Engel&Völkers Commercial 2024; Bür-
gerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2024 a). Auf der 
Suche nach Wohnraumpotenzialen wollen wir herausfinden, in-
wieweit sich leerstehende Bürogebäude zum Wohnen eignen.  Das 
folgende Kapitel soll mögliche Gründe für die große Zahl an Bü-
roleerständen aufzeigen und die Problematik im Umgang mit ih-
nen skizzieren. Es gilt zunächst zu ermitteln, wo die leerstehenden 
Bürogebäude zu lokalisieren sind und wem diese gehören. Dabei 
fallen insbesondere die undurchsichtigen Eigentumsverhältnis-
se auf. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse städtischer 
und privater Eigentümer:innen im Umgang mit Büroimmobilien 
und deren Leerstand. Um die leeren Flächen zu füllen, sind immer 
häufiger kreative Zwischennutzungen die Lösung. Die beteiligten 
Akteur:innen einer solchen Zwischennutzung und ihre Interessen 
werden in diesem Kapitel vorgestellt.



	 Um die Ursachen des Büroleerstandes zu verstehen, muss 
zunächst der  Begriff des Leerstandes definiert werden, der von 
unterschiedlichen Akteur:innen jeweils eigens definiert wird. Die 
unterschiedlichen Definitionen haben in der Folge Auswirkungen 
auf die Leerstandsquoten (Rink und Wolff 2017). Clamor und Haas, 
Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
analysierten mit Voigtländer, Leiter des Clusters Internationale 
Wirtschaftspolitik, den Büroleerstand des Jahres 2011 für das In-
stitut der Deutschen Wirtschaft. Sie weisen darauf hin, dass sich 
die Wissenschaft noch auf keinen einheitlichen Leerstandsbegriff 
geeinigt hat (Clamor, Haas und Voigtländer 2011). Es wird deutlich, 
dass es bis heute keine einheitliche, nur verschiedene Definitionen 
für Wohnungsleerstand, Büroleerstand und Gewerbeleerstand 
gibt (ebd.; Rink und Wolff 2017). Im Folgenden werden zwei Ansät-
ze der Leerstandsdefinition erläutert, um unterschiedliche Pers-
pektiven aufzuzeigen. 
Aus städtebaulicher Perspektive wird Leerstand vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) wie 
folgt definiert: „Ganz allgemein betrachtet bezeichnet Leerstand 
nutzbare Flächen in Gebäuden, die zur Zeit nicht genutzt werden.“ 
(BMVBS und BBSR 2007, 23). Damit sind alle nicht genutzten, aber 

DEFINITIONEN UND 
URSACHEN FÜR 
BÜROLEERSTAND

17



theoretisch nutzbaren Flächen in Gebäuden als Leerstand be-
rücksichtigt. Demgegenüber wird aus immobilienwirtschaftlicher 
Perspektive Büroleerstand von dem Regionalen Immobilienwirt-
schaftlichen Informationssystem (RIWIS) folgendermaßen defi-
niert: „[Büro-] Leerstand ist die Summe aller Büroflächen, die zum 
Erhebungszeitpunkt [...] zur Vermietung, zur Untervermietung 
oder zum Verkauf [...] zur Verfügung stehen und innerhalb von drei 
Monaten bezugsfähig sein können“ (Bulwiengesa 2023). Hierbei 
werden die Flächen nicht berücksichtigt, die wegen Umbau, Ab-
riss oder Sanierung leerstehen. Alle anderen Flächen, die nicht 
innerhalb von drei Monaten bezugsfertig sind, werden ebenfalls 
nicht als Leerstand gewertet.

In Bezug auf Büroflächen werden drei Ursachen des Leerstands  in 
dieser Arbeit näher betrachtet: struktureller, objektspezifischer 
und spekulativer Leerstand. Strukturelle Leerstände sind nach 
Clamor, Haas und Voigtländer langfristig leerstehende Gebäude. 
Die Voraussetzungen dafür seien erfüllt, „wenn die Flächen in den 
letzten fünf Jahren durchschnittlich zu mindestens 50 Prozent 
nicht vermietet wurden“ (Clamor, Haas und Voigtländer 2011, 2). 
Diesen langfristigen Leerstand sieht man häufig in strukturell und 
konjunkturell schwachen Gebieten, er kann meist auf die Umge-
bung des Objektes zurückgeführt werden (BBSR 2024). 
Auch der objektspezifische Leerstand ist oft langfristig. Er ent-
steht, im Gegensatz zum strukturellen Leerstand, durch die veral-
teten Standards des Objektes selbst, nicht durch seine Umgebung. 
Sowohl die Bausubstanz als auch die funktionalen und konzeptio-
nellen Anforderungen einer Immobilie wandeln sich im Laufe der 
Zeit. Wird ein Gebäude dann nicht saniert oder modernisiert, steht 
es häufig leer und findet bis zu seinem Abriss oder seiner Moder-
nisierung keine neuen Mieter:innen (Brauer 2019). Häufig liegt 
nach Architekturhistoriker Kähler und den Architekten Kritzmann 
und Venus der Grund für Büroleerstand darin, dass das Nutzungs-
angebot des Gebäudes nicht mehr den Anforderungen des mo-
dernen Marktes entspricht (Kähler, Kritzmann und Venus 2009).
Büroneubauten sind meist mit modernster Technik ausgestattet 
und lassen sich einfacher realisieren, als ältere Bürogebäude zu 
modernisieren. Ein Bürogebäude gilt bereits nach zwölf Jahren als 
unmodern und ist dann kaum noch nachgefragt (Hall 2017). Unter-
nehmen ziehen somit häufig in modernere, neue Bürogebäude um, 
die zuvor genutzten stehen in der Folge leer, da sie nicht mehr den 
modernen technischen Standards entsprechen. 
Der spekulative Leerstand wird in dem Sammelband Wer geht 
Leer aus? Plädoyer für eine andere Leerstandspolitik von Anna 
Hirschmann im Kapitel Disjunktive Raumproduktion als Produkt 
einer neoliberalen Stadtentwicklung beschrieben (Hirschmann 
2014). Investor:innen legen Geld an, indem sie Immobilien, vor 
allem Bürogebäude, in der Hoffnung einer zukünftigen Wertstei-
gerung kaufen (Ziehl 2014). Besonders in wachsenden Städten 
und Metropolen wie Hamburg verursachen solche Spekulationen 
Leerstände. Immobilien werden oft bewusst leerstehen gelassen, 
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wenn eine Vermietung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, aber von 
einer zukünftigen Wertsteigerung ausgegangen wird. Für eine 
Wiedervermietung bedarf es meist zeitaufwendigen und teuren 
Umbaumaßnahmen (ebd.). Mietverträge sind verbindlich, was 
Eigentümer:innen in ihrer Verfügungsgewalt über ihre Immobilien 
einschränken würde. Eine leerstehende Immobilie hingegen ver-
ursacht kaum Kosten und Verpflichtungen, bringt aber viel Ge-
winn, wenn sie nach einiger Zeit mit einer Wertsteigerung wieder 
verkauft wird (Jüngling 2024). Die Wirtschaftlichkeit und Profit-
wahrscheinlichkeit von Immobilien steuert das, was gebaut wird. 
So entkoppeln sich die tatsächlichen Bedürfnisse einer Stadt von 
umgesetzten Projekten (Hirschmann 2014). 

Die amerikanische Architekturhistorikerin Caroll Willis sah bereits 
1995 in ihrem Buch form follows finance den Grund für Bürobau in 
dessen hohen Renditen: „Der primäre und einzige Zweck eines Bü-
rogebäudes ist es, den größtmöglichen Gewinn für seinen Eigen-
tümer zu erzielen.“ [übers. V. Verf.] (Willis 1995, 149). Die steigende 
Zahl neuer Bürogebäude am Markt ist vor allem auf die sichere Ren-
dite von Büroimmobilien zurückzuführen. Von geplanten 432.000 
Quadratmetern neuer Büroflächen in Hamburg für die Jahre 2024 
und 2025 werden mehr als ein Drittel der Flächen innerhalb der 
Gebäude spekulativ gebaut, so Grossmann & Berger, ein großer 
Immobilienmakler in Hamburg (Grossmann & Berger 2024). Nicht 
nur der hohe Verkaufspreis von Bürobauten ist Grund für den wei-
teren Neubau, sondern auch die hohen Mietpreise. In Hamburg ist 
die Büromiete 2023 pro Quadratmeter im Monat mit 21,50€ mehr 
als doppelt so hoch wie für Wohnraum mit 9,83€ pro Quadratme-
ter im Monat (Hamburg Invest 2023; Hamburg.de 2023). 
In der heutigen Zeit kommt eine weitere wichtige Ursache für Bü-
roleerstand hinzu. Der Trend zum Homeoffice und alternativen 
Arbeitsformen ist in vielen Unternehmen sichtbar. 
Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten im Jahr 2022 knapp ein 
Viertel aller Erwerbstätigen im Homeoffice (Statistisches Bundes-
amt 2024 a). Vor allem seit der Covid-19-Pandemie lassen Unter-
nehmen vermehrt ihre Mitarbeiter:innen von Zuhause aus arbei-
ten. Dadurch werden zahlreiche Bürogebäudeflächen nicht mehr 
regelmäßig genutzt und stehen leer. Viele Unternehmen benöti-
gen dadurch weniger Bürofläche und mieten in der Folge weniger 
Quadratmeter (Ifo Institut 2023). Darüber hinaus entsprechen ver-
altete Grundrisse in Bürobauten nicht mehr den modernen Anfor-
derungen der Büroarbeit, die beispielsweise „desksharing“ oder 
Co-Working-Bereiche beanspruchen. Viele Unternehmen verlan-
gen von Eigentümer:innen Nachhaltigkeitszertifikate, welche die 
Anforderungen an Wellbeing am Arbeitsplatz und Nachhaltigkeit 
steigen lassen (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
2024). Das können oft nur die neuen Bürogebäude bieten. 
Zusammenfassend lässt sich beobachten, dass es sich bei leer-
stehenden Bürogebäuden, die dem technischen Standard ent-
sprechen, häufig um spekulativen Leerstand handelt. Bei älteren 
Bürobauten ist der Leerstand oft auf strukturelle oder objektspe-
zifische Gründe zurückzuführen.
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DIE UNKLAREN 
EIGENTUMSVERHÄLTNISSE 

	 Um Verantwortliche im Zusammenhang mit Büroleer-
stand zu finden, beginnen wir mit der Frage nach den Eigentums-
verhältnissen. Die Eigentümer:innen lassen sich in zwei Gruppen 
teilen: auf der einen Seite die Stadt und Genossenschaften mit öf-
fentlichem Interesse; auf der anderen Seite private Einrichtungen 
wie Entwicklungsgesellschaften, Privatpersonen, Erbengemein-
schaften, Banken oder Immobiliengesellschaften mit wirtschaft-
lichem Interesse (BMVBS und BBSR 2008).
Unter die städtischen Liegenschaften der Freien Hansestadt 
Hamburg fallen die Gebäude der Behörden, der Bezirksämter, der 
Dienststellen und die öffentlichen Einrichtungen. In der Großen 
Anfrage zur Übersicht über Immobilien der Stadt Hamburg: Ge-



setzliche Vorgaben, Mängelmanagement und Innovationen wird 
berichtet, dass 2.858 Immobilien der Stadt gehören (Bürgerschaft 
der Freien und Hansestadt Hamburg a 2023). 2006 wurden bei-
spielsweise viele Büroimmobilien der Stadt aus finanziellen Grün-
den zwar verkauft, jedoch sofort wieder von der Stadt angemie-
tet, da der Flächenbedarf weiterhin bestand (Schätzle und Thume 
2022).  Wir gehen davon aus, dass die Gebäude der Stadt genauen 
Funktionen zugeschrieben sind, sie genutzt werden und wenige 
davon leer stehen müssten. Ähnliches gilt für Genossenschaften, 
welche ebenfalls Immobilien besitzen. Durch die demokratischen 
und solidarischen Werte einer Genossenschaft werden die Gebäu-
de meist durch die Mitglieder:innen genutzt, weitergegeben und 
nicht spekulativ leerstehen gelassen (Genoverband 2024). Einze-
leigentümer:innen oder Eigentümer:innengemeinschaften sind 
über das Eigentumsrecht als private Eigentümer:innen in Deutsch-
land stark geschützt (BGB § 903). Für die Öffentlichkeit sind Infor-
mationen über sie schwer herauszufinden, die Besitzverhältnisse 
des Eigentums in Deutschland sind nicht transparent erfasst: Je-
de:r Eigentümer:in ist zwar im Grundbuch eingetragen, jedoch ist 
die Einsicht nur aus triftigen Gründen möglich (Generali 2018). Wie 
bereits erklärt, ist davon auszugehen, dass Büroimmobilien vor-
wiegend als Investitionsobjekte erworben werden und Anleger:in-
nen eine möglichst hohe Rendite anstreben. Hier spricht man von 
Investor:innen, die zum einen privat sind, aber auch institutionell 
sein können, wie Immobiliengesellschaften und Banken (Engel & 
Völkers Commercial 2024). Diese verfügen nicht nur über eigenes 
Kapital, sondern agieren auch im größeren Rahmen und walten 
über das Kapital Dritter (Finanzierung.com 2024).
Die freie Nachrichtenplattform CORREKTIV und die Website wem-
gehoertdiestadt.de  veröffentlichen  Erhebungen über Eigentums-
strukturen mit dem Fokus auf Wohnungseigentum (Sachse et al. 
2024; Rosa-Luxemburg-Stiftung o.J.). Dies dient einem Überblick, 
nennt jedoch keine konkreten Namen der Eigentümer:innen. Öf-
fentliche Eigentümer:innen von bekannteren Bürogebäuden las-
sen sich im Einzelfall schnell herausfinden. Diese sind seit 2020 
dazu verpflichtet, die finalen Eigentümer:innen in einem Unter-
nehmensregister einzutragen, dem wurde bislang nur teilweise 
nachgegangen (Rosa-Luxemburg-Stiftung o. J.). Bei einer Webre-
cherche über den Elbtower stößt man auf einen Artikel von Spie-
gel Wirtschaft. Hier wird die Elbtower Immobilien GmbH & Co. 
KG genannt, eine Tochterfirma der Signa Prime (Koerth und Gnir-
ke 2024). Ebenso ist es schnell herauszufinden, ob Gebäude der 
Stadt gehören, beispielsweise im Fall der Elbphilharmonie, welche 
der Hamburg Musik GmbH gehört (Elbphilharmonie.de o.J.).  Das 
Beispiel eines kleineren leerstehenden Bürogebäudes im Mittel-
weg 140-141 zeigt, dass der oder die private Eigentümer:in mit 
einer kurzen Webrecherche nicht herauszufinden ist. Auf der Seite 
des Architekturbüros, welches einen Entwurf für das Grundstück 
präsentiert, ist nur verzeichnet, dass der oder die Bauherr:in privat 
ist. Ein MOPO-Artikel verrät ebenfalls nichts über das Eigentums-
verhältnis (Gibbins Architekten BDA o.J; Reibe 2023).
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IST EIGENTUM WIRKLICH 
VERPFLICHTEND?

	 Als Eigentum sind Immobilien über das Bürgerliche Ge-
setzbuch stark geschützt und den Eigentümer:innen ist der Um-
gang mit ihnen freigestellt, solange sie nicht das Gesetz oder 
Rechte Dritter verletzen (BGB § 903). 
Um gegen Leerstand, insbesondere Büroleerstand, vorgehen 
zu können, hinterfragen wir die Wirksamkeit des Artikels 14 des 
Grundgesetzes. So lautet es in diesem: „Eigentum verpflichtet. 
Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ 
(GG Artikel 14 Absatz 2). Dieser Satz stellt die Eigentümer:innen 
vor die Verpflichtung gegenüber deren Eigentum (hier die leer-
stehende Immobilie), die sich unter anderem als Instandsetzung 
und Vermietung (zum Wohle der Allgemeinheit) der Gebäude in-
terpretieren lässt. Wenn diese Pflicht verletzt und ein Missbrauch 
des Eigentumsrechts im Zusammenhang mit Leerstand vermutet 
wird, kann dies mit den Grundgedanken der Sozialbindung des 
Eigentums kollidieren, so berichtet der Autor Sebastian Krass in 
einem Zeitungsartikel der Süddeutschen Zeitung (Krass 2020). In 
den meisten Fällen könne den Eigentümer:innen jedoch kein un-
rechtmäßiges Handeln nachgewiesen werden und die Stadt habe 
ihnen gegenüber keine rechtswirksame Handhabe. Daher könne 
man laut Krass meist kaum gegen Leerstand vorgehen (ebd.).
Gegenüber den durch das Landesrecht festgelegten Pflichten bei  
Wohnungsleerstand gibt es bei gewerblichen Leerständen kaum  
Pflichten und Maßnahmen. Die Eigentümer:innen müssten folglich 
aus Eigeninitiative Maßnahmen gegen ihre leerstehenden Büroflä-
chen vornehmen, da diese in ihrer Verantwortung liegen. Es wird 
deutlich, dass im Falle von leerstehenden Büroflächen mit Artikel 
14 GG keine konkreten Verpflichtungen gegenüber den Eigentü-
mer:innen festgehalten werden können. 
Es bleibt also abzuwarten, ob der Gesetzgeber die hohe Zahl leer-
stehender Büros künftig regulieren will und diese, sowie es bei 
Wohnraumleerstand in Hamburg gehandghabt wird, als Zweck-
entfremdung ansehen wird.



	 Eine objektgenaue Ermittlung und Lokalisierung der Leer-
stände ist durch das geschützte Eigentumsrecht nur schwer mög-
lich. Auch die veröffentlichten Zahlen zu Büroleerständen in Ham-
burg durch die Stadt und Investor:innen liegen wie im Folgenden 
erklärt, weit auseinander. 
Seit Dezember 2012 ist der Senat der Freien Hansestadt Ham-
burg verpflichtet, der Hamburgischen Bürgerschaft jährlich ei-
nen Leerstandsbericht vorzulegen (Bürgerschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg 2023 c). In diesem Bericht werden explizit 
Leerstände städtischer Gewerbeimmobilien aufgelistet. Stadtteil-
genau wird über die „Entwicklung der Leerstände bei städtischen 
Gebäuden“ (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
2023 c, 1) unterrichtet. Es werden die Ursachen genannt und „ge-
plante Maßnahmen zur Beseitigung“ (ebd.) der Leerstände vor-
gestellt. Hier wird deutlich: Der Gewerbeleerstand ist vermehrt 
in Hamburg-Mitte und in Hamburg-Harburg zu lokalisieren. Die 
Gewerbeeinheiten der Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg 
(SAGA), stehen 2022 zu 6,4% (3/47) leer. Die der Sprinkenhof 
GmbH (SpriG) zu 20,21% (77/381) und die des Allgemeinen Grund-
vermögens (AGV) ähnlich hoch zu 23,3% (130/557). Die Gewerbe-
immobilien der Gebäudemanagement Hamburg GmbH (GMH), die 
einige Objekte des AGV verwaltet, liegt bei 38,8% (50/129) (Bür-
gerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2023 c).
Die Ursachen der städtischen Leerstände sind vor allem gebäu-
de- und objektspezifisch, da einige aufgrund von (geplanten) 
Sanierungsarbeiten oder Abriss leerstehen (Abbildung 01). Eine 
Zwischennutzung sei „technisch, wirtschaftlich und rechtlich“ 
(Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2023 c, 6) 
nicht möglich, so der Bericht. Im Jahr 2022 wurden nur wenige der 
Leerstände wiedervermietet, was darauf hindeutet, dass die rest-
lichen Einheiten über mindestens ein Jahr leerstanden. 
Wie sich Hamburg mit (insbesondere Büro-) Leerstand im Allge-
meinen befasst, wird in der Beschreibung eines Bürgerschaftsan-
trags von 2016 der Partei DIE LINKE deutlich. In dem Antrag wird 
die Stadt aufgefordert, Wohnraumpotenziale zu nutzen und gegen 
Zweckentfremdung und Leerstand vorzugehen (Bürgerschaft der 
Freien und Hansestadt Hamburg 2016). Die Bürgerschaft hatte  
nach der Anzahl der Beschäftigten gefragt, die sich mit dem Leer-
stand in Hamburg auseinandersetzen. Der Senat gab statt einer 

WIE WERDEN BÜROLEERS-
TÄNDE IN HAMBURG ERMIT-
TELT UND LOKALISIERT?
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konkreten Zahl nur folgende Information: „In einigen Fachbehör-
den und in den Bezirksämtern sind mehrere Beschäftigte mit dem 
Leerstandsmanagement von Büro- und Gewerbeflächen sowie 
mit dem Leerstand von Wohnraum (im Sinne des Hamburgischen 
Wohnraumschutzgesetzes) befasst. Der genaue Stellenanteil ist 
allerdings nicht bezifferbar, da es sich jeweils nur um eine Teilauf-
gabe handelt.“ (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
2016, 1). Um weitere Informationen über die Ermittlung und Loka-
lisierung von Büroleerstand herauszufinden, haben wir im Zuge 
unserer Recherche den einzelnen Stellen des bezirklichen Wohn-
raumschutzes geschrieben, welche sich um die Leerstandserfas-
sung in Hamburg kümmern. Auf die Frage nach Informationen zu 
leerstehenden gemeldeten Büroflächen bekamen wir die einheit-
liche Antwort, dass sich die Bezirksämter nicht mit Büroleerstand 
(ausschließlich mit Wohnungsleerstand) beschäftigen. Auch auf 
eine Stelle, die sich explizit mit Büroleerständen beschäftigt, 
konnten sie uns nicht verweisen. Dies zeigt, dass der Senat auf die 
Forderungen der Politiker:innen nicht eingegangen ist. 
In der Antwort auf eine schriftliche Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Heike Sudmann (DIE LINKE) 2023 bestätigt der Hamburger 
Senat, dass „die Leerstandsquote beziehungsweise die Nutzflä-
che von Büro- und Gewerbeimmobilien [...] vom Senat statistisch 
nicht erfasst“ (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
2023 b, 2) werden. Laut Senat sei die Leerstandsquote aus „ein-
schlägigen Makler:innenberichten zu entnehmen“ (ebd.).

INSTANDSETZUNG/ SANIERUNG

ABBRUCH GEPLANT

PLANUNGSBETROFFEN

VERKAUF GEPLANT

SONSTIGES (Z.B. NICHT VERMIETBAR)

FLUKTUATION

28,80

36,41

23,37

5,98

4,35

1,09

Abbildung 01: Ursachen für städtischen Leerstand in Prozent (eigene Darstellung)
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Immobilienfirmen wie BNP Paribas, Engel & Völkers Commercial, 
Colliers, Savills, CB Richard Ellis GmbH  (CBRE), Angermann und 
Jones Lang LaSalle (JLL) treffen Aussagen über Investitions-
standorte, erstellen Marktanalysen und arbeiten dabei mit selbst 
erfassten Werten (Hamburg Invest. o.J.). Betrachtet man die Quar-
talserhebungen aus dem ersten Quartal 2024 in Hamburg, so wird 
deutlich, dass die aufgeführten Zahlen der Unternehmen beiein-
anderliegen, von denen der Stadt jedoch abweichen. Es werden 
Leerstandsquoten zwischen 3,7% und 4,8% genannt (Angermann 
2024; Engel & Völkers Commercial 2024; JLL 2024; Savills 2024). 
Alle Quoten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Bei 
einer Büroflächenzahl von 15,49 Millionen Quadratmetern in Ham-
burg bedeutet dies, dass etwa 758.200m2 Büroflächen leerste-
hen (Kroll 2024). Wie am Anfang des Kapitels „Definitionen und 
Ursachen von Büroleerstand“ erwähnt, erklären Clamor, Haas und 
Voigtländer, dass aus unterschiedlichen Perspektiven leicht ab-
weichende Leerstandsquoten resultieren. Diese Unterschiede be-
gründen sich in den verschiedenen Interessen der ermittelnden 
Unternehmen und der Stadt und deren Definitionen von Leerstand 
(Clamor, Haas und Voigtländer 2011).
Für die präzise und objektgenaue Lokalisierung  lassen sich weder 
die aufgeführten Leerstände der Stadt noch die der Markler:innen 
heranziehen. Auf der Website leerstandsmelder.de werden ver-
mutete oder sichergestellte Leerstände eingetragen und auf einer 
Karte verzeichnet (Leerstandsmelder 2024). Da hier jede:r Infor-
mationen hinzufügen kann und die Daten teilweise schon veraltet 
sind, ist diese Quelle als eher unzuverlässig einzuordnen. Um An-
näherungen an die objektgenaue Lokalisierung der leerstehenden 
Büroimmobilien zu erreichen, muss auf Immobilienplattformen wie 
immowelt.de zurückgegriffen werden (Immowelt 2024). Dort sind 
leerstehende Büroimmobilien oft über mehrere Monate hinweg 
zur Vermietung angeboten. Über die Suchfunktion „Karte“ können 
diese Immobilien lokalisiert werden. Da es sich lediglich um die auf 
dem Markt angebotenen Objekte handelt, wird nicht deutlich, wie 
viele der Büroimmobilien in die Leerstandsquoten mit einbezogen 
werden (Abbildung 02).
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	 Leerstehende Gewerbeflächen werden vor allem im ur-
banen Raum häufig durch Zwischennutzungen kurzfristig belebt. 
Die Arten der Zwischennutzungen hängen vom Standort, den Ak-
teur:innen, der Zwischennutzungsdauer und vom Objekt ab (Over-
meyer 2007). Diese Faktoren bringen verschiedene Rahmenbe-
dingungen mit sich und beeinflussen so die temporäre Nutzung.  
Es gibt folglich ein großes Spektrum an unterschiedlichen Arten 
von Zwischennutzungen. Diese können beispielsweise kulturelle, 
gewerbliche, landschaftliche oder soziale Zwischennutzungen 
sein (ebd.).  Bekannte Zwischennutzungen, die im urbanen Raum 
häufig auftreten, sind Pop-up-Stores und kreative Zwischennut-
zungen. Pop-up-Stores, wie der Name bereits verrät, (engl. „to pop 
up“ – „aufploppen“) werden meist sehr schnell und ohne tiefgrei-
fende bauliche Maßnahmen als gewerbliche Zwischennutzungen 
in leerstehenden Bürogebäuden umgesetzt. Dabei geht es nicht 
nur um den Verkauf von Produkten, auch temporäre Cafés, Res-
taurants oder Clubs treten immer häufiger in Erscheinung (Deges 
o.J.). 
In Hamburg gibt es eine städtische Einrichtung für die kreative 
Zwischennutzung, die Hamburg Kreativ Gesellschaft (HkG). Sie ist 
Deutschlands größte städtische Kreativwirtschaftsförderung, die 
Zwischennutzungen realisiert (Hamburg Kreativ Gesellschaft  a 
2024). Mit dem seit 2021 bestehenden Programm Frei_Fläche stellt 
die HkG leerstehende Flächen für kreative Zwischennutzungen zu 
geringen Mieten zur Verfügung. Damit hat die Hamburg Kreativ 
Gesellschaft bereits über 24.000m² Leerstand belebt (Hamburg 
Kreativ Gesellschaft b 2024). Die größte Frei_Fläche Hamburgs ist 
der Jupiter, ein altes Kaufhaus, das durch die Initiative zu einem 
Kreativzentrum wird. Theater, Kunstgalerien, Pop-up-Stores, Mu-
sikgeschäfte, Gastronomien, Co-Working-Orte und vieles mehr 
wird hier von kreativen Zwischennutzer:innen mit Unterstützung 
der HkG betrieben. Dabei beträgt die Miete für die Zwischennut-
zenden lediglich 1,50€ pro m2 (ebd.). Diese Beispiele zeigen, dass 
Zwischennutzung in der architektonischen Praxis für gewerbliche 
und kreative Zwecke bereits ein etabliertes und subventioniertes 
Modell ist, Leerstände zu beleben.

UMGANG MIT 
GEWERBELEERSTAND:  
ZWISCHENNUTZUNG
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INTERESSENGRUPPEN  
EINER ZWISCHENNUTZUNG 

	 Die drei promovierten Architekten Oswalt, Overmeyer 
und Misselwitz analysieren in dem Buch Urban Catalyst die Pro-
zesse der Zwischennutzungen und nennen unterschiedliche Inte-
ressengruppen (Oswalt, Overmeyer und Misselwitz 2014). Neben 
den Zwischennutzenden und den Eigentümer:innen der Räumlich-
keiten sind häufig Vermittler:innen, die Kommunen sowie Medien 
und Anwohner:innen in den Prozess mit eingebunden (ebd.). Jede 
Zwischennutzung ist individuell und wird durch die jeweilige Moti-
vation und Zusammensetzung der Initiator:innen geprägt. 
Sie führen auf, dass die Zwischennutzenden die leerstehenden Flä-
chen meist unentgeltlich, sehr günstig oder gegen Übernahme der 
Pflege und Betriebskosten nutzen können. Einige Ausnahmen der 
günstigen Miete finden sich in zentralen, von Gewerbe stark beein-
flussten Gebieten, wo normalerweise marktübliche Preise auch für 
Zwischennutzungen als Miete bezahlt werden müssen (ebd.). Eini-
ge Zwischennutzungen werden deshalb gefördert, wie in Hamburg 
durch die Hamburg Kreativ Gesellschaft (Hamburg Kreativ Gesell-
schaft 2024 b). Für den geringen finanziellen Kapitaleinsatz ist oft 
ein hohes Eigenengagement der Zwischennutzenden gefragt, was 
vor allem bei kreativen Arten der Zwischennutzung oft ohnehin 
mitgebracht wird. Es bleibt dadurch mehr Entscheidungsspiel-
raum in der Umsetzung der Zwischennutzung (BMVBS und BBSR 
2008). Auch für soziale Projekte bieten Zwischennutzungen Ge-
staltungsmöglichkeiten, die über den regulären Immobilienmarkt 
nicht finanzierbar wären. Für Existenzgründer:innen mit wenig 
Eigenkapital sind die attraktiven Konditionen von Zwischennut-
zungen interessant (ebd.).
Viele Zwischennuzungsprojekte entstehen durch Bürgerbeteili-
gung und aktive Teilnahme der örtlichen Bevölkerung. Informelle 
Nutzer:innen wie Kund:innen, Passant:innen und Anwohner:innen, 
können am Prozess teilnehmen (Overmeyer 2007). Besteht eine 
Zwischennutzung mit öffentlicher Orientierung, so lebt sie von der 
fortlaufenden Nutzung durch außenstehende Interessent:innen. 
Eine Zwischennutzung fördert durch ihren innovativen Charak-
ter öffentliche Diskussionen über die Stadtentwicklung (Oswalt, 
Overmeyer und Misselwitz 2014). Sie wird von der Stadtplanung als 
Mittel zur Belebung von Stadtvierteln und Entwicklungsgebieten 
bewusst eingesetzt, indem sie das Image benachteiligter Stand-

28



orte, die oft von Leerstand betroffen sind, verbessern. Die Politik 
und Verwaltung sind auf unterschiedlichen Ebenen in Zwischen-
nutzungen involviert. Die positiven Effekte von Zwischennutzun-
gen führen dazu, dass Kommunen in der Genehmigungspraxis 
aufgeschlossen agieren. Die Stadt handelt im Sinne des Allge-
meinwohls, so sind Zwischennutzungen als Mittel zu einer attrakti-
ven Art der Stadtgestaltung geworden (ebd.). Die Aufwertung von 
Standorten durch Zwischennutzungen wirkt als Katalysator für die 
Umsetzung geplanter Nachnutzungen (BMVBS und BBSR 2008).
Die Eigentümer:innen sind für die Umsetzbarkeit eine wichtige 
Instanz, denn von ihrer Kooperationsbereitschaft, „sei es still-
schweigend geduldet oder auf Grundlage eines Vertrages gestat-
tet“ (Oswalt, Overmeyer und Misselwitz 2014, 58), hängt die Mach-
barkeit der Zwischennutzung ab.  Neben den geringen Pacht- oder 
Mieteinahmen ergeben sich einige Vorteile aus der Zwischenver-
mietung ihrer leerstehenden Immobilien. Die Eigentümer:innen 
wollen in der Regel möglichst wenig Aufwand mit der Immobilien-
verwaltung und mit baulichen Maßnahmen haben. Die Betriebs- 
und Gebäudesicherungskosten werden an die Zwischennutzen-
den übertragen, wodurch die Eigentümer:innen keine zusätzlichen 
laufenden Kosten ihrer leerstehenden Immobilien haben (Oswalt, 
Overmeyer und Misselwitz 2014). Leerstehende Immobilien sind 
oft von Vandalismus und Verwahrlosung betroffen, was durch die 
Nutzung und Belebung der zwischennutzenden Akteur:innen auch 
verhindert werden kann (ebd.). Und nicht nur das: „Das neue, gute 
Image des Ortes, die Schaffung einer spezifischen Identität, die 
Verankerung des Ortes in das öffentliche Bewusstsein“ (Oswalt, 
Overmeyer und Misselwitz 2014, 58) kann die Immobilie sogar auf-
werten und ferner zur Gentrifizierung führen, was im Interesse der 
Eigentümer:innen liegt.
Häufig bedarf es bei Zwischennutzungen einer Organisation, die 
vermittelnd koordiniert. Als „Lotsen“ kommunizieren sie zwischen 
Eigentümer:innen, Stadt und Zwischennutzenden. Sie nehmen da-
bei unterschiedliche Rechtsformen an wie z.B. die HkG als GmbH  
oder Vereine wie der Adapter e.V. aus Stuttgart (Hamburg Kreativ 
Gesellschaft 2024 a; Adapter 2024). In bestimmten Fällen kann 
die Stadt auch als Vermittlerin agieren (Oswalt, Overmeyer und 
Misselwitz 2014).
Medien dienen als Marketingmittel, durch die Zwischennutzungs-
projekte beworben werden können. Über sie kann auf Finanzie-
rungmodelle aufmerksam gemacht werden (Spenden, Fundrai-
sing). Auch in der Kommunikation zwischen Akteur:innen werden 
soziale Netzwerke häufig eingesetzt. Eine positive Resonanz in den 
Medien, so wird gehofft, hilft bei der Zusammenarbeit mit Kom-
munen und steht für die Legitimation des Projektes (ebd.). Die 
Realität zeigt jedoch, dass sich „der Eigentümer, die Verwaltung 
und auch die Politik über die öffentliche Meinung hinweg[setzen]“ 
(Oswalt, Overmeyer und Misselwitz 2014, 59). Eine Zwischennut-
zung zeichnet sich laut Oswalt, Overmeyer und Misselwitz durch 
die Vielfältigkeit der Akteur:innen aus.
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BÜROLEERS-
TÄNDE ALS 
WOHNRAUM 
ZWISCHEN-
NUTZEN 



	 Kann Wohnen als Zwischennutzung ein neuer Umgang  
mit Büroleerständen sein? Bislang sind häufig gewerbliche und 
kreative Zwischennutzungen eine architektonische und program-
matische Antwort auf Büroleerstand. In diesem Kapitel untersu-
chen wir das Wohnen als Zwischennutzung anhand von Beispie-
len, in denen temporäres Wohnen bereits eine gängige Praxis ist. 
Im Hinblick auf die eingangs gestellte Frage analysieren  wir die 
Potenziale von Bürogebäuden als Wohnnutzung und ermitteln die 
rechtlichen Grundlagen, wie in Bürogebäuden mit einer temporä-
ren Nutzungsänderung gewohnt werden kann. Wir schauen uns 
näher die Möglichkeiten in Hamburg an, wo die Stadt bereits durch 
neue Verordnungen und Förderprogramme den Blick in Richtung 
Wohnen in der Innenstadt richtet.



	 Typische Beispiele für Wohnzwischennutzungen, also 
das Wohnen in einem (hier undefinierten) begrenzten Zeitraum 
sind die Hausbesetzungen in den 1970er- und 1980er- Jahren be-
trachtet (Christmann 2018). Ein besonders bekanntes, lokales Bei-
spiel hierfür ist die Besetzung der Gebäude in der Hafenstraße in 
Hamburg in den 1980er-Jahren. Christoph Hoeft schreibt in dem 
Buch Stillstand in Bewegung über mögliche Lernprozesse sozia-
ler Entwicklungen und führt als Fallbeispiele mehrere Hamburger 
Hausbesetzungen auf (Hoeft 2021). Die Besetzung der Hafenstra-
ße begann als eine schleichende Besetzung leerstehender Woh-
nungen in der Hafenstraße und der Bernhard-Nocht-Straße. Eini-
ge Hamburger Student:innen und Autonome beschlossen, diese 
Wohnungen zu besetzen, nachdem die Stadt Hamburg den Abriss 
von zwölf Wohnhäusern plante, um Neubauten zu errichten. Trotz 
polizeilicher Räumung wurden die Häuser erneut besetzt, beglei-
tet von Forderungen nach Selbstverwaltung der Besetzer:innen. 
Es folgten jahrelange Verhandlungen zwischen den Besetzer:innen 
und der Stadt als Eigentümerin, verbunden mit zunehmender Ge-
waltbereitschaft beider Seiten. Um die Situation zu deeskalieren, 
wurde auf Drängen des Ersten Bürgermeisters nach sieben Jah-
ren illegaler Besetzung ein Pachtvertrag unterzeichnet. Die Beset-
zer:innen schließen sich zu einer Genossenschaft zusammen, um 
vor Gericht als juristische Person aufzutreten. Die Stadt verkauf-
te die Häuser schließlich an die Genossenschaft Alternativen am 
Elbufer e.G. (ebd.). Diese Hausbesetzung und viele weitere, die um 
diese Zeit stattfanden, bildeten einen Meilenstein bei der Etablie-
rung des Konzepts der Zwischennutzungen. Insbesondere in Berlin 
wird seit dem Zweiten Weltkrieg mit Zwischennutzungen in Form 
von Hausbesetzungen experimentiert (Christmann 2018). In Ost-
deutschland, wo nach der Wende zahlreiche Flächen und Gebäude 
leerstanden, wurden Zwischennutzungen begünstigt: Veränderun-
gen in den Beschäftigungsverhältnissen brachten die Kultur- und 
Kreativwirtschaft hervor, welche Brachflächen und leerstehende 
Gebäude als Experimentierfelder nutzte (ebd.). Heutzutage haben 
sich Zwischennutzer:innen innerhalb der Kreativwirtschaft pro-
fessionalisiert. Mit der Besetzung des Hamburger Gängeviertels 
2009 wurde eine solche kreative Zwischennutzung erfolgreich 
durchgesetzt. Seitdem steht das Gängeviertel mit einem alter-
nativen Gegenmodell für die Kritik an der neoliberalen Stadt und 
gilt gleichzeitig in Hamburg als Aushängeschild für die kreative 
Stadt (Hoeft 2021). Hauptakteur:innen in den Diskussionen waren 
Vertreter:innen aus der Kreativszene. Die Stadt kam dieser Beset-
zung stärker entgegen als der eher linksradikalen Hausbesetzung 
in der Hafenstraße. Neben der Aneignung der Gebäude standen 
auch die Öffentlichkeit und bürgerliche Belange im Vordergrund 
(ebd.). Die erfolgreiche Besetzung des Gängeviertels fundiert auf 
den ideologischen Ansätzen des kurz zuvor gegründeten Netzwer-
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kes Recht auf Stadt (Netzwerk Recht auf Stadt 2017). In Vorberei-
tung der Besetzung brachten die Initiator:innen diverses Wissen 
zusammen:  Kunstschaffende, Architekt:innen, Stadtplaner:innen, 
Denkmalschützer:innen, politische Aktivist:innen und engagierte 
Bürger:innen planten gemeinsam das Vorgehen (Hoeft 2021).
In Spanien ist das Thema Hausbesetzungen seit Jahren präsent 
und gehört in vielen Regionen zum Alltag. Dies liegt zum einen 
an der wirtschaftlichen Lage des Landes, zum anderen an der 
Rechtslage, die es Hausbesetzer:innen vereinfacht, Schlupflöcher 
zu einer illegalen Besetzung zu finden. Im Zuge der Finanzkrise 
2008 verloren etliche Menschen in Spanien ihre Wohnungen, da 
sie die Mieten oder Hypotheken nicht mehr zahlen konnten. Über 
600.000 Gebäude fielen wegen Zahlungsunfähigkeiten an Ban-
ken zurück (ARTE Regards 2022).  Als die Immobilien zunehmend 
leerstanden, wurden sie von Menschen in Wohnungsnot besetzt. In 
einer ARTE-Reportage über das Phänomen der Okupas Spaniens 
wird berichtet, dass sich die Zahl der Besetzungen von 2012 bis 
2022 verzehnfacht hat (ebd.). Die Praxis der Hausbesetzung hat 
sich in Spanien etabliert - frei zum Herunterladen existiert im Inter-
net eine Anleitung zum Vorgehen einer Hausbesetzung, die Manual 
de Okupatión (Squat! net 2014). Die gesetzlichen Voraussetzungen 
in Spanien bilden die Grundlage für eine einfache Hausbesetzung. 
Schaffen es die Besetzer:innen, sich unbemerkt für 48 Stunden 
in einer gekaperten Unterkunft aufzuhalten, kann nur noch eine 
richterliche Anordnung diese aus der Unterkunft verweisen. Da 
in Spanien die Justiz langsam arbeitet, dauert dieser Prozess oft 
mehrere Monate oder sogar Jahre (Müller 2022). Eigentümer:in-
nen beauftragen dann oft private Wohnungsräumungsfirmen, 
wie die von Jorge de Masso. In der ARTE-Reportage berichtet er, 
dass die staatlichen Räumungen im Schnitt zwei Jahre nach Be-
setzung erst stattfinden (ARTE Regards 2022). Die Besetzer:innen 
tauschen häufig die Eingangstüren oder Schlösser aus, sodass die 
Eigentümer:innen nicht mehr in ihre Unterkünfte kommen (Müller 
2022). Diese müssen laut Polizeianweisungen trotzdem weiter-
hin Wasser und Strom in ihren fremdgenutzten Unterkünften zah-
len. Zu den Besetzenden gehört nicht nur die politisch motivierte 
Szene, wie es in anderen Ländern häufig der Fall ist, sondern eine 
weitaus breitere Bevölkerungsschicht, unter anderem auch Fami-
lien. Besetzer:innen in einer nachweislich sozialen Notlage, kön-
nen nicht den Räumlichkeiten verwiesen werden, solange von der 
Gemeinde keine alternative Unterbringung zur Verfügung gestellt 
wird. Da in Spanien nur zwei bis drei Prozent des Wohnungsmark-
tes dem sozialen Wohnraum angehört, werden die Besetzungen 
wohl weiterhin zum Alltag Spaniens gehören (ebd.). 

Diese Beispiele zeigen: Hausbesetzungen machen gesellschaftli-
che Missstände sichtbar und können politische Handlungsprozes-
se anstoßen. Sie erzeugen öffentliche Aufmerksamkeit, verschie-
ben Diskurse über Eigentum, Gemeinwohl und Stadtentwicklung 
und erhöhen den Druck auf Politik und Verwaltung, regulatorische 
Anpassungen vorzunehmen.
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	 Wohnen als Zwischennutzung kann mit dem Wandel der 
Wohnbedürfnisse und dessen Auswirkungen auf räumliche Qua-
litäten für einige Menschen eine attraktive Wohnform darstellen. 
Demografischer Wandel, zunehmende Krisen und strukturelle 
Veränderungen nehmen zwangsläufig Einfluss auf die Anforde-
rungen an Wohnen (Stamm-Teske, Fischer und Haag 2012). Eine 
strukturelle Veränderung des Wohnens lässt sich an dem Begriff 
des Haushalts erkennen. In der Planung wurde und wird der Begriff 
des Haushalts und der Familie häufig als eine Einheit betrachtet. 
Die Soziologen Häußermann und Siebel beschreiben die Zwei-
generationenfamilie als eines der Merkmale des „Idealtypus des 
modernen Wohnens“(Häußermann und Siebel 2000, 265). Diese 
gesellschaftlichen Muster verlieren zunehmend an Relevanz, das 
Wohnen hat sich bis heute zu einer weitaus differenzierteren Form 
entwickelt (Hannemann 2018). Im heutigen Zeitalter der Indivi-
dualisierung (der Gesellschaft) steigt die Anforderung an flexib-
len, anpassungsfähigen und partizipativen Wohnformen mit der 
Mischung verschiedener Nutzungen in einem Gebäude (Reicher 
und Söfker-Rieniets 2022). Die Haushaltsgrößen verringern sich, 
weshalb die Anzahl von Privathaushalten steigt - so geht es aus 
einer Studie des Statistischen Bundesamts hervor (Statistisches 
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Bundesamt 2024 b). 2023 sind etwas über 40% aller Haushalte 
in Deutschland Einpersonenhaushalte, 30% Zweipersonenhaus-
halte (ebd.). Die Wohnungsgrößen in Deutschland sind, entgegen 
der Haushaltsgrößen, zu knapp 50% Drei- bis Vierraum Wohnun-
gen. (Statistisches Bundesamt 2024 c). Die immer stärker nach-
gefragten Ein- bis Zweiraum Wohnungen sind aber im deutschen 
Wohnungsbestand lediglich zu 13% vorhanden (ebd.). In der Haus-
haltsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes wird die 
Tendenz der steigenden Einpersonenhaushalte und Zweiperso-
nenhaushalte für die nächsten Jahre bestätigt (Statistisches Bun-
desamt 2024 d)
Diverse Lebensstile und unterschiedliche Wohnpräferenzen stel-
len folglich eine Herausforderung für den Wohnungsbestand und 
das Bedürfnis der Konzeption neuer Wohnmodelle dar. Gemein-
schaftliches Wohnen bietet eine Form des Wohnens fern der Kern-
familie und wird, verfolgt man aktuelle Debatten über innovative 
Wohnformen, zunehmend von der Gesellschaft angenommen und 
diskutiert (Gethmann et al. 2021). Die Idee des gemeinschaftlichen 
Wohnens liegt meist in der Reduktion privater Flächen und im Ge-
genzug in der Verfügung über gemeinsam genutzte Flächen, wel-
chen mehr Gewicht verliehen wird (Schmid 2019). Die Intentionen 
des Teilens von Wohnraum unterscheiden sich nach Generation, 
Kultur, Sozialisierung und Lebenslage. Wie die Herausgeber:in-
nen des Buches Die Geschichte des gemeinschaftlichen Woh-
nens feststellen, gründen sich die Motivationen immer aus einer 
ökonomischen, politischen und/oder sozialen Richtung (ebd.). 
Grundvoraussetzungen für funktionierende, kollektive Wohnmo-
delle sind Partizipation bereits in der Planung und während des 
Wohnens. Der Wohnraum und die individuellen Bedürfnisse, die 
in ihm befriedigt werden sollen, müssen immer wieder ausgehan-
delt und diskutiert werden (ebd.). Genossenschaften sind häufig 
Trägerinnen und Initiatorinnen gemeinschaftlicher Wohnmodelle. 
Sie bieten oft die Möglichkeit, den eigenen Wohnraum zu planen 
und mitzuentscheiden. So können individuelle Wohnbedürfnisse in 
den Grundriss übersetzt werden. Bezogen auf mögliche Zwischen-
nutzungsprojekte bietet sich gemeinschaftliches Wohnen an: Die 
erste Wohngeneration kann individuell die Grundrissplanung mit-
gestalten und zieht nach Ablauf der Zwischennutzung wieder aus. 
Zwischennutzungen können in Hinblick auf gemeinschaftliches 
Wohnen vor allem eine Antwort auf den Wunsch nach Flexibilität 
in Bezug auf die veränderten Anforderungen des Menschen an den 
architektonischen Raum sein. Der begrenzte Zeitraum der Nut-
zung und die Flächen, die oft mehr Raum für flexiblere Nutzungen 
bieten, lassen individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche 
finden. Das Wissen, dass die geplanten Strukturen nur temporär 
bestehen, fördert häufig Mut zu experimentellen Ideen.  

	 „Dinge, die für die Ewigkeit geplant sind, unterliegen 
dem Zwang zum Perfektionismus und bremsen das spontane 
Handeln.“ [Übers. d. Verf.] (Lendzinski 2024)
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	 Wohnen in der Zwischennutzung ist bereits ein Modell, 
das in Wohngebäuden und in Ausnahmen auch in Gewerbeflächen 
Anwendung findet. Wohngebäude, die saniert oder abgerissen 
werden sollen, stehen häufig leer. Um diese kurzfristig zum Woh-
nen zu nutzen, können befristete Mietverträge abgeschlossen 
werden. Damit umgehen die Eigentümer:innen eine Bußgeldstrafe 
wegen Wohnungsleerstand und generieren weiterhin Mieteinnah-
men. 
Ein professionalisiertes Beispiel dieser Art der Wohnzwischennut-
zung gibt es in Zürich. Das Jugendwohnnetz (JUWO) bietet mit 
günstigem Wohnraum eine Lösung für junge Erwachsene in Aus-
bildung. Das JUWO besitzt eigene Gebäude und mietet darüber 
hinaus Objekte, die bald saniert werden sollen, zur Zwischennut-
zung (Jugendwohnnetz JUWO 2022). Sowohl die Bewohner:innen 
als auch die Eigentümer:innen profitieren. Die Zusammenarbeit 
mit dem JUWO reduziert den Aufwand für die Eigentümer:innen. 
Das JUWO agiert hier als vermittelnde Instanz zwischen den Ei-
gentümer:innen und den Zwischennutzer:innen (ebd.). 
Die Organisation monoma vermittelt leerstehende Immobilien 
an Wohnungssuchende und Kreative. Dabei kann die Vor- bzw. 
Nachnutzung der Immobilie vielseitig sein: Wohnimmobilien, so-
wie Gewerbe- oder Sonderimmobilien werden temporär zu Wohn-
raum gemacht und schließlich an Wohnraumsuchende vermittelt. 
Je nach rechtlichen Möglichkeiten entstehen neben temporären 
Wohnungen auch Arbeitsbereiche für Kreativschaffende (Mono-
ma 2024). Monoma beschreibt die Immobiliennutzung als Sicher-
heitsmaßnahme, beispielsweise gegen Vandalismus oder den 
Wertverlust, die mit Vorteilen für Eigentümer:innen einhergehen. 
Dafür arbeitet die Organisation eng mit Letzteren zusammen, um 
individuelle Lösungen für Zwischennutzungen der leerstehenden 
Immobilien zu finden. Auf ihrer nutzungsfreundlichen Website 
können Eigentümer:innen leerstehender Räume einfach mit mo-
noma in Kontakt treten, um sich ein Konzept für die Zwischennut-
zung anfertigen zu lassen (Monoma 2024). Sie selbst müssen keine 
Kosten oder Mühen für die kurzfristige Umnutzung übernehmen. 
Wohnraumsuchende können auf der Internetseite von monoma 
die aktuellen Angebote einsehen und sich auf den Wohnraum be-
werben (ebd.).
Im Bereich von Gewerbeimmobilien ist Wohnen in der Zwischen-
nutzung eher eine Ausnahme, da rechtliche Gegebenheiten für 
Zwischennutzer:innen und Eigentümer:innen häufig zu große Hür-
den darstellen. Dennoch gibt es einige Beispiele, die dies realisiert 
haben. Das Projekt WohnBüro Offenbach bietet seit 2011 eine 
Lösung für den Wohnungsmangel und steigende Mietpreise im 
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Rhein-Main-Gebiet (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung 2015). Ziel war es, ein seit 2006 leerstehendes Bürogebäu-
de mit 3000m2 Grundfläche temporär umzunutzen. Im Rahmen 
des Forschungsprojekts Experimenteller Wohnungs- und Städte-
bau (ExWoSt) wurden in enger Zusammenarbeit zwischen Eigen-
tümer:innen, Stadt und Nutzer:innen verschiedene Nutzungs-
möglichkeiten erörtert und auf ihre Wirtschaftlichkeit hin geprüft. 
Das Ergebnis nach einem Jahr zeigt eine Mischnutzung aus Woh-
nen, Start-ups aus der Kreativwirtschaft, Werkstätten, Büros und 
Kunststudios (ebd.). In einem Artikel der Bauwelt wird berichtet, 
wie Architekt:innen und Bewohner:innen das Bürogebäude in ein 
kreatives Wohn- und Arbeitsumfeld zum WohnBüro umwandelten 
(Spix 2013). Die Mieten von sechs Euro pro Quadratmeter galten 
als günstig angesichts der damals aktuellen Mietpreise in Offen-
bach (8,20 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt) und Frank-
furt (12,80 Euro pro Quadratmeter). Das Projekt hatte derartigen 
Erfolg, dass es in die strategischen Entwicklungspläne der Stadt 
integriert wurde, um als Modell für zukünftige Projekte zu dienen 
(ebd.). 

Menschen in Krisensituationen, wie Geflüchtete vor Kriegen, Na-
turkatastrophen oder politischer Verfolgung, kommen oft über-
gangsweise in (Geflüchteten-) Unterkünften unter. Dies sind häu-
fig temporäre Wohnunterkünfte, welche sehr schnell aufgebaut 
werden (The Internal Displacement Monitoring Centre 2023). 
Schlafplätze und die Möglichkeit zur Sanitärnutzung sind Grund-
bedürfnisse, die provisorisch erfüllt werden müssen. Bei akutem 
Handlungsbedarf, beispielsweise in Kriegs- und Katastrophenge-
bieten, werden als Zwischennutzung Provisorien wie Bettenlager 
in Turnhallen zur kurzfristigen Unterbringung aufgebaut. Der Ar-
chitekt Shigeru Ban baut seit 1990 solche Notunterkünfte und ge-
wann 2014 für ein innovatives Trennwandsystem aus Papprohren 
den Pritzger Preis (The Pritzker Architecture Prize. o.J.; DETAIL 
2023). 
Die Errichtung temporärer Unterkünfte in Notsituationen nennen 
wir, da dafür in wenigen Fällen leerstehende Flächen zu Wohn-
raum umgenutzt werden. In Bezug auf leerstehende Bürogebäude 
gibt es für den Zweck der temporären Unterbringung Asyl- und/
oder Schutzsuchender in Hamburg vereinfachte rechtliche Bedin-
gungen (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2024 
b). Stand 22. Februar 2024 sind 20 Unterkünfte aktiv (ebd.). Die 
ehemalige Altonaer Reemtsma-Zigarettenfabrik ist beispielswei-
se seit 2017 bis 2030 eine „öffentlich-rechtliche Unterbringung 
(örU)/Wohnunterkunft (WUK)“ für 350 Geflüchtete. Hier soll in Zu-
kunft ein „Neubau für Wissenschaft & Forschung in der Science 
City“ entstehen – in der Zwischenzeit wird das leerstehende Ge-
bäude sinnvoll als Wohnraum genutzt (ebd.). Eine Fluchtsituation 
ist nicht mit der Wohnungsnot zu vergleichen. Interessant ist den-
noch, dass Ausnahmen zu Wohnzwischennutzung in Bürogebäu-
den in diesem Kontext genehmigt werden und funktionieren.



	 Das Verhältnis zwischen den Eigentümer:innen (Ver-
mieter:in/ Verleiher:in) und den Zwischennutzenden (Mieter:in/
Entleiher:in) bei einer Zwischennutzung muss klar geregelt sein. 
Die Eigentümer:innen mögen vor einer temporären Überlassung 
ihrer Gebäude zurückschrecken, die Zwischennutzenden vor 
einer möglichen, kurzfristigen Räumung der Gebäude. Im Hin-
blick auf Wohnen als Zwischennutzung in leerstehenden Büro-

LEIHRECHT ODER MIETRECHT  
ALS VERTRAGLICHES 
VERHÄLTNIS
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gebäuden wird als rechtliche Grundlage sowohl das Mietrecht 
als auch das Leihrecht genauer beschrieben. Das Wohnraum-
mietrecht betrifft jeden abgeschlossenen Wohnmietvertrag und 
wird auf Bundesebene im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) gere-
gelt. Dieses Mietrecht soll auf sozialer Ebene zwischen den Inte-
ressen der Mieter:innen und den Interessen der Vermieter:innen 
ein ausgeglichenes Verhältnis sicherstellen (Bundesministerium 
der Justiz 2022). Durch einen Mietvertrag tritt der Zustand eines 
Dauerschuldverhältnisses zwischen beiden Vertragsparteien ein. 
Die allgemeinen Vorschriften für Mietverhältnisse sind im BGB in 
den §§535 bis 548 geregelt (BGB §§535 bis 548). Hier wird „Durch 
den Mietvertrag [...] der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den 
Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren […]“ 
(BGB §535 (1) Satz 1). Gleichzeitig verpflichtet sich der Mieter „[…] 
dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten“(BGB §535 (2)). 
Es kann ein Vertrag direkt zwischen Eigentümer:in und Bewoh-
ner:in abgeschlossen werden, oder es wird eine vermittelnde Ins-
tanz dazwischengeschaltet. Zum Schutz der Eigentümer:innen (ob 
öffentlich oder privat), ermächtigt §536a BGB diese im Falle von 
Missbrauch, gegen die Mieter:innen zu klagen oder einen Scha-
densersatz zu fordern (BGB §536a (1)). Auf der anderen Seite steht 
es den Mieter:innen zu, bei Vertragsbrüchen diese zu melden und 
vor das Mietgericht zu treten (BGB §280 (1) Satz 1). Mieter:innen 
und Eigentümer:innen haben klare Rechte und erfahren dadurch 
eine gewisse Sicherheit. Bei einer Wohnform als Zwischennutzung 
kann, als für beide Parteien sicherer Vertrag, ein Mietvertrag abge-
schlossen werden. Dieser wird hier für die Zeit der Nutzungsdauer 
befristet. 

Wird für eine Zwischennutzung statt mit einem Mietvertrag das zu 
bewohnende Gebäude verliehen, kommt das Leihrecht zum Tra-
gen. Hier gelten andere Regelungen als beim Mietrecht. Der größ-
te Unterschied ist die geringere Sicherheit, aber auch die geringen 
Kosten aufseiten der Entleiher:innen. Der Vertrag kann jederzeit 
ohne Frist gekündigt werden, wenn der Verleiher „[...] infolge eines 
nicht vorhergesehenen Umstandes der verliehenen Sache bedarf 
[...]“ (BGB §605 (1)). Nach Ablauf des Leihvertrages muss die Im-
mobilie zurückgegeben werden. Dabei haftet der Entleiher nicht 
für Abnutzungen und Verschlechterungen, die durch einen ver-
tragsgemäßen Gebrauch entstehen (BGB §602).  Ist das Leihrecht 
Grundlage des Vertragsverhältnisses zwischen Eigentümer:innen 
und Zwischennutzenden, haben Letztere den Vorteil einer günsti-
gen Immobilie, für die sie nur Nebenkosten übernehmen müssen. 
In § 598 BGB wird der Verleiher „Durch den Leihvertrag […] einer 
Sache verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache unent-
geltlich zu gestatten“ (BGB §598). Da das Verleihen einer Sache 
stets unentgeltlich ist, wird dies meist von einer gemeinnützigen 
Motivation und nicht von einer wirtschaftlichen Motivation ge-
tragen. Die zeitliche Flexibilität und die Verfügungsgewalt, die sie 
über ihre Immobilien behalten, machen den Leihvertrag für Eigen-
tümer:innen attraktiv. 
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	 Um herauszufinden, wie Wohnen in leerstehenden Büro-
gebäuden funktionieren kann, beschäftigen wir uns zunächst mit 
dem Baurecht. Es wird im Folgenden schnell deutlich, dass eine 
Umnutzung von Bürogebäuden zu Wohnraum rechtlich nicht ein-
fach möglich ist, da dies immer eine dauerhafte Abweichung von 
bauplanungsrechtlichen Festsetzungen bedeutet. Auf der Suche 
nach Schlupflöchern fragen wir uns, ob eine (Wohn-)Zwischen-

WOHNEN IN BÜROGEBÄUDEN: 
RECHTLICHE HANDLUNGS-
MÖGLICHKEITEN 
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nutzung hier die Lösung sein kann. In der Auseinandersetzung mit 
der baurechtlichen Situation bei Zwischennutzungen zu Wohn-
zwecken werden zwei Fragen gestellt: Zum einen, auf welcher 
bauplanungsrechtlichen (BauGB; Bundesrecht) Grundlage in Bü-
rogebäuden gewohnt werden kann und zum anderen, wie dies 
bauordnungsrechtlich (HBauO; Landesrecht) als Zwischennut-
zung realisierbar ist. 
Ob auf bauplanungsrechtlicher Grundlage in einem Bürogebäu-
de gewohnt werden darf, ob temporär oder dauerhaft, hängt vom 
jeweiligen Gebiet ab, in dem sich die Immobilie befindet. Die Be-
bauungspläne einer Stadt legen die erlaubten Nutzungen in dem 
Gebiet und Nutzungen der Gebäude fest. So ist nach der BauNVO 
beispielsweise in einem Gewerbe- (GE) und Industriegebiet (GI) 
Wohnen nicht zulässig (BauNVO §8 Absatz 3; BauNVO §9 (3)). 
In anderen Gebieten, wie Mischgebieten (MI), sind Gewerbe und 
Wohnnutzungen zulässig. Ist Wohnen nach dem Bebauungsplan 
zulässig, muss die Änderung der Nutzung von Gewerbe zu Wohn-
zwecken zuvor in Form eines Bauantrags beantragt werden (Abbil-
dung 03) (HBauO §59 (1) Satz 1). Anhand von Kriterien wie Stand-
ort, Brandschutz und die allgemeine Sicherheit im Objekt prüft das 
Bauamt in diesem Verfahren, ob die Immobilie bewohnbar ist. So 
kann mit einer durch die Baubehörde genehmigten Nutzungsän-
derung das Wohnen in einer Gewerbeimmobilie realisiert werden 
(Abbildung 03) (ebd.).

Ist Wohnen laut Bebauungsplan jedoch nicht zulässig, kann eine 
Zwischennutzung zu Wohnzwecken die Nutzungsänderung trotz-
dem ermöglichen (Abbildung 03). In Form einer Befreiung, gere-
gelt im § 31 Absatz (2) BauGB, kann vom geltenden Bebauungsplan 
abgewichen werden. Dies gilt, wenn die „Gründe des Wohls der All-
gemeinheit, einschließlich der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung“ 
(BauGB §31 (2) Nr.1) die Befreiung erfordern und wenn die „Grund-
züge der Planung nicht berührt werden“ (BauGB §31 (2) Satz 1). 
Nach der Verordnung über die Bestimmung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg gilt diese als „ein Gebiet mit einem angespannten 
Wohnungsmarkt im Sinne des §201a BauGB“ (AngWoMBestV HA 
§1). Dieser Paragraf ermächtigt die Landesregierungen „Gebiete 
mit einem angespannten Wohnungsmarkt zu bestimmen“ (BauGB 
§201a Satz 1), um Befreiungen im Sinne des Wohls der Allgemein-
heit zu legitimieren. 
Prof. Dr. jur. Gerd Schmidt-Eichstaedt, ehemaliger Professor für 
Bau- und Planungsrecht der TU Berlin, zeigt in einer Studie „Die 
Genehmigungsfähigkeit von Zwischennutzungen nach Baupla-
nungsrecht und nach Bauordnungsrecht“ (Schmidt-Eichstaedt 
2008). Die Änderung der im Bebauungsplan festgesetzten Art der 
Nutzung (hier Wohnnutzung anstatt der Gewerbenutzung) berührt 
im Normalfall nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung die 
„Grundzüge der Planung“ (Schmidt-Eichstaedt 2008, 4). Da es 
sich bei Zwischennutzungen nicht um endgültige Abweichungen, 
sondern nur um zeitlich begrenzte Abweichungen handelt, gelten 
nach Beendigung der Zwischennutzung wieder alle ursprüng-
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lichen Festsetzungen des Bebauungsplans. Damit die Grundzü-
ge der Planung tatsächlich nicht eingeschränkt werden, darf die 
Zwischennutzung „als isoliertes Ereignis im Zeitablauf, […] nach 
der Beendigung keine wesentlichen Spuren zurücklassen […]“ 

(Schmidt-Eichstaedt 2008, 13). Für eine Befreiung ist es von zent-
raler Bedeutung, dass es sich um eine temporäre und keine dauer-
hafte Nutzung handelt. Zudem kann in mehreren vergleichbaren 
Fällen, in welchen temporäres Wohnen einer Befreiung des Bebau-
ungsplans bedarf, zusammen und nicht nur im Einzelfall befreit 
werden (Abbildung 03) (BauGB-MaßnahmenG §4 (1a)).

Herausfordernd kann es in der baulichen Umsetzung mit dem 
Bauordnungsrecht werden. Dies legt Regelungen für die indivi-
duelle Gefahrenabwehr, vor allem in Bezug auf die öffentliche und 
private Sicherheit bei den einzelnen Gebäuden, fest (HBauO §3 
(1) Satz 1). Regelungen für beispielsweise Brandschutz, Erschlie-
ßung oder Fluchtwege sind hier genau geregelt. Der Gesetzgeber 
sieht auch hier die Möglichkeit einer Befreiung vor. Geregelt im § 
69 der HBauO kann eine Abweichung individuell mit Begründung 
beantragt werden, wenn „Gründe des Wohls der Allgemeinheit“ 
(HBauO §69 (1)), oder im Einzelfall die geltenden Regelungen un-
beabsichtigt hart oder durch andere sicherheitstechnischen Lö-
sungen besser realisierbar sind. Dabei müssen die Befreiungen 
stets mit den öffentlichen und nachbarlichen Belangen vereinbar 
sein (Abbildung 03) (ebd.). Prof. Dr. jur. Gerd Schmidt-Eichstaedt 
stellt ans Ende seiner Studie die Forderung, dass die allgemeinen 
Vorschriften des Bauordnungsrechts insbesondere im Falle einer 
Zwischennutzung flexibel angewendet werden sollten (Schmidt-
Eichstaedt 2008). Die technischen und baulichen Anforderungen 
seien für eine langfristige Sicherheit von Gebäuden vorgesehen, 
welche etliche Jahre bestehen. Anders sei dies bei Zwischennut-
zungen. Die Sicherheit solle hier auch mit vorübergehenden Maß-
nahmen gewährleistet werden können (ebd.).

Wird eine Zwischennutzung mit einer anderen als der voraus-
gegangenen Nutzung geplant, muss eine Nutzungsänderung in 
Form eines Bauantrags gestellt werden. An dieser Stelle hat uns 
die Recherche zu den zuständigen Behörden geführt und wir ha-
ben uns mit einer Mail an die Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen in Hamburg gewandt. Wir haben gefragt, was bei einem 
Antrag auf temporäre Nutzungsänderung beachtet werden muss. 
Aus der Antwort eines Mitarbeiters geht hervor, dass temporäre 
Nutzungsänderungen beantragt werden können, wenn der Zeit-
raum der Nutzungsdauer klar definiert und Gegenstand des An-
trags ist. Die zeitlich befristete Nutzungsdauer sollte dabei nicht 
mehr als drei Jahre umfassen. Die Genehmigung kann nur erteilt 
werden, wenn der geplanten Nutzung keine öffentlich-rechtlichen 
Vorgaben entgegenstehen. „Rechtsgrundlage für die Erteilung 
einer zeitlich befristeten und widerruflichen Genehmigung ist § 
72HBauO i.  V. m. § 36 Abs. 1 u.2 VwVfG“ (D. Boneß, E-Mail der Be-
hörde für Stadtentwicklung und Wohnen an Autorin, 17.07.2024).
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Klärung Bauordnungrecht nach HbauO

Bauantrag auf temporäre Nutzungsänderung

Alle Anforderungen sind erfülltEinzelne Anforderungen sind 
nicht erfüllt

Befreiung der Anforderungen
nach § 69HbauO

Klärung Bauordnungsrecht nach BauGB

Wohnnutzung ist im Gebiet laut 
B-Plan zulässig

Wohnnutzung ist im Gebiet laut 
B-Plan nicht zulässig

Befreiung von den Festsetzungen des 
B-Plans 

nach § 31 (2) BauGB

Befreiung mehrerer 
vergleichbarer Fälle 
nach § 4 (1a) BauGB 

MaßnahmenG 

Befreiung im
 Einzelfall 

nach § 31 (2) BauGB

Abbildung 03: Genehmigungsprozess für eine temporäre Nutzungsänderung
(eigene Darstellung) 
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WOHNEN IN BÜROGEBÄUDEN: 
HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 
IN HAMBURG 

	 Gemeinsam mit Partner:innen aus dem Bündnis bezahl-
barer Wohnraum entwickelt das Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) zurzeit den neuen 
Gebäudetyp E für Deutschland (BMWSB 2024). Ab Anfang 2025 
soll so eine einfache, experimentelle und effiziente Bauweise er-
möglicht werden, indem in Teilen von den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (aRdT) abgesehen werden kann. Ziel ist es, 
Bauherr:innen und Planer:innen Raum für „Innovationen und in-
dividuelle Lösungen“(ebd.) unterschiedlicher Projekte zu bieten, 
um Projekte günstiger und effizienter zu gestalten. Konkrete Bei-
spiele für die Abweichung der aRdT werden in der Leitlinie und 
Prozessempfehlung Gebäudetyp E verfasst (BMWSB und Bünd-
nis Bezahlbarer Wohnraum 2024). Es wird beispielsweise eine Re-
duzierung der Mindestdicke der Geschossdecke mit geringerem 
Schallschutz oder eine Holz-Geschossdecke, ohne schwimmen-
den Estrich möglich, was Kosten einspart (BMWSB 2024). Alle Ab-
weichungen der aRdT sollen mit den Bauherr:innen abgesprochen 
und projektbezogen definiert werden. Die Umsetzung einer Wohn-
nutzung in Bürogebäuden unter der Gebäudeklasse E wird so in 
Zukunft einfacher möglich werden (ebd.).

An einer Änderung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen in 
Hamburgs Innenstadt wird deutlich, dass die Stadt bereits 2011 
Weichenstellungen für Wohnen in der Innenstadt gestellt hat. Für 
Hamburgs Innenstadt wurde 2011 der seit 1955 geltende Baustu-
fenplan mit einem neuen Bebauungsplan (Bebauungsplan Ham-
burg-Altstadt 47 / Neustadt 49) ersetzt. Im zuvor geltenden Bau-
stufenplan war das gesamte Innenstadtgebiet als Geschäftsgebiet 
nach § 10 (4) BPVO ausgewiesen, in dem das Wohnen unzulässig 
war. In dem neuen Bebauungsplan sind viele dieser Flächen nun 
als Kerngebiete nach § 7 BauNVO ausgewiesen. Dieser Gebietstyp 
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erlaubt das Wohnen als planungsrechtliche Ausnahme im Einzel-
fall. Ziel der Änderung vom Baustufenplan zum Bebauungsplan ist 
laut Begründung zum Bebauungsplan Hamburg-Altstadt 47/Neu-
stadt 49 die „Nutzungsmischung und [...] Belebung der Innenstadt 
außerhalb der Büro- und Geschäftszeiten“ (Begründung zum Be-
bauungsplan Hamburg-Altstadt 47/Neustadt 49).

Verstärkt wird der Wunsch der Stadt Hamburg zu mehr Nutzungs-
mischung und Belebung der Innenstadt in den letzten Jahren 
deutlich. Hamburg will neben den Geschäften und Büros mehr 
Nutzungen in der Innenstadt. Dafür nimmt die Stadt am Bundes-
programm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren teil, welches 
Kommunen, Klein-, Mittel- und Großstädte in ganz Deutschland 
fördert (BMWSB 2023). Innovative Stadtentwicklungskonzepte 
werden bis Ende 2025 mit bundesweit 250 Millionen Euro unter-
stützt. Es sollen Pilotprojekte ausgetestet werden, um die Städte 
als „Identifikationsorte“ zu stärken und  zu vielfältigen Orten zu 
machen (ebd.).
Auf Grundlage dieses Programms hat die Hamburger Behörde 
für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) das Projekt Verborgene 
Potenziale - Für ein lebendiges und resilientes Hamburger Zent-
rum weiterentwickelt (hamburg.de 2024 b). Das Projekt schließt 
an das  Handlungskonzept der Innenstadt von 2020 an, in dem 
„Nutzungsvielfalt und mehr Wohnen“ (hamburg.de 2020) und „Ge-
meinschaftliche Entwicklung“ (ebd.) als Maßnahmen aufgezählt 
werden, um die Innenstadt attraktiv weiterzugestalten. 
Hamburg nutzt jetzt das Bundesprogramm, um Verborgene Po-
tenziale in der Innenstadt sichtbar zu machen und hat dafür mit 
einer Eigenbeteiligung von 1,7 Millionen Euro einen Förderbetrag 
von knapp 6,5 Millionen Euro zur Verfügung (hamburg.de 2024 
b). Das Programm durchläuft dabei eine strategische, eine orga-
nisatorische und eine konkrete Ebene. Ziel ist es, alle beteiligten 
Akteur:innen miteinzubeziehen. Dafür werden alle interessierten 
Hamburger:innen dazu aufgerufen, mit eigenen Ideen die Stadt 
zu beleben (ebd.). Unter dem Titel Ideen finden Stadt führt die 
Hamburg Kreativ Gesellschaft die Ausschreibung für Pilotprojek-
te durch, organisiert die Auswahl und die Förderungen von bis zu 
50.000 Euro pro ausgewähltem Projekt (Hamburg Kreativ Gesell-
schaft 2024 c). Es wurde ein Zielkompass entworfen, an dem sich 
die eingereichten Projekte orientieren sollen. Einer der Punkte 
setzt die Innenstadt als „facettenreicher Wohnort“  zum Ziel (ebd.). 

Mit den Zielen des Innenstadtkonzeptes auch Wohnen zur Be-
lebung der Innenstadt in den Vordergrund zu stellen und die ge-
änderten Verordnungen über die Gebiete im Bebauungsplan, wird 
die Haltung der Stadt deutlich. Es soll in der Innenstadt gewohnt 
werden und braucht nun kreative und zukunftsorientierte Ideen. 
Auch mit der Einführung der Gebäudeklasse E, wird der Hand-
lungsspielraum, in bereits bestehenden Bürogebäuden zu woh-
nen, größer. 
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	 Um die Machbarkeit und die Potenziale von Büroimmobi-
lien zur Wohnzwischennutzung zu überprüfen, ist ein Verständnis 
für die Strukturen und Typologien von Büroimmobilien unerläss-
lich. Die Gewerbeimmobilie Büro – als Grundstein des praktischen 
Teils dieser Arbeit – wird im Folgenden auf seine klassischen ar-
chitektonischen Merkmale analysiert, um seine Eignung für das 
Wohnen als Zwischennutzung zu prüfen. 
In Hamburg sticht die Skelettbauweise besonders heraus, die seit 
den 1930er-Jahren vermehrt im Bürobau Anwendung findet und 
einen freien Grundriss bietet (Gasser, Zur Brügge und Tvrtković 
2012).  Die dem Skelettbau zugrundeliegende Architektur des „Ty-
pical Plan“ (Rem ed. al. 1995, 335) ermöglicht den Nutzer:innen, die 
großen, freien Flächen eigenständig zu planen. Eine feste Raum-
konstellation ist nicht vorgeschrieben. Die einzigen vorgegebenen 
Strukturen sind für die Aussteifung vorgesehene Erschließungs-

BÜROGEBÄUDE: EINE 
ARCHITEKTONISCHE 
ANALYSE 
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kerne, Schächte und Toiletten, um die sich eine freie Fläche ohne 
Wände erstreckt. Sie ist allein durch die tragenden Stützen des 
Skelettbaus gegliedert, die dem vertikalen Lastabtrag dienen (Eis-
ele und Staniek 2005). Die Stützen und die Fassadengestaltung 
unterliegen meist einem einheitlichen Raster, an welchem sich 
häufig auch der Innenausbau orientiert (Jocher und Loch 2010).
Rem Koolhaas  beschreibt diese flexible, sonst oft positiv angese-
hene Grundrissgestaltung 1995 in seinem Buch wie folgt:

	 „Der Typical Plan ist eine amerikanische Erfindung. Er 
ist eine Null-Architektur, eine von jeder Spur Einzigartigkeit und 
Spezifizität befreite Architektur.“ [übers. V. Verf.] (Rem ed. al. 
1995, 335)

Die Eigenschaftslosigkeit ist nach den Architekt:innen Oswald und 
Vismann nicht nur in der Flexibilität der Nutzung begründet, son-
dern auch in der Betrachtung der Bürogebäude als Kapitalanlage. 
Eine maximale Neutralität der Gebäude für maximale Verkaufs-
chancen (Oswald und Vismann 1999). Aus dieser Flexibilität her-
aus sind in den 50er-Jahren Zellenbüros, ab Mitte der 60er-Jahre 
Großraumbüros, in den 70er- und 80er-Jahren Gruppenbüros und 
ab den 90er-Jahren Kombibüros entstanden.  Der Typical Plan, 
den Rem Koohlhaas 1995 kritisch als Grundlage aller modernen 
amerikanischen Bürogebäude charakterisiert, trifft nach den Ar-
chitekt:innen Oswalt und Vismann auch auf europäische Büros zu: 
Der Grundriss unzähliger Büros gleicht sich (Oswald und Vismann 
1999). Nur sind die europäischen Büros mit dem Unterschied ge-
baut, dass sie eine deutlich geringere Raumtiefe aufweisen und 
somit auch ohne Klimaanlagen nutzbar sind (ebd.).  Fensterplätze 
sind, nicht wie in Amerika ein Privileg, sondern Voraussetzung. In 
Deutschland verlangt die Arbeitsstättenverordnung eine „Sicht-
verbindung nach außen“ (ASR 3.4 (4)), was die Raumqualitäten der 
Bürobauten deutlich aufwertet.

Für eine potenzielle Zwischennutzung von Büroimmobilien zu 
Wohnzwecken stellt sich der standardisierte Grundriss als gute 
Voraussetzung dar. Die Flexibilität der Grundrisse lässt verschie-
dene Nutzungen zu und eignet sich voraussichtlich für eine un-
komplizierte, neue (Wohnzwischen-)Nutzung. Büroräume sind oft 
mit doppeltem Boden und/oder einer abgehängten Decke ausge-
stattet. Die Geschosshöhen variieren nach Installationsgrad der 
Gebäudetechnik und der Raumgrößen (Neufert und Neufert 1996). 
In der Untersuchung von Bürogebäuden zu deren Eignung zu 
Wohnzwecken, müssen die Flächen immer individuell betrachtet 
und untersucht werden. Diese unterliegen keinen einheitlichen 
Normen und Anforderungen an Gewerbeimmobilien, da sich sol-
che Normen und Anforderungen mit der Zeit ändern. Vor allem 
leerstehende Büroimmobilien wurden meist nach heute veralteten 
Normen gebaut. Der bauliche Zustand, Anforderungen an Wohn-
raum der aktuellen Epoche und baurechtliche Regularien müssen 
also im Einzelfall geprüft werden.
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	 In Hamburg wird Wohnraum mit einer neoliberalen Hal-
tung der Politik weitgehend als Ware verstanden. Dem Problem 
der unzureichenden Wohnraumversorgung könnte mit  der Wohn-
nutzung von leerstehenden Büroflächen entgegengewirkt werden.  
Die Nutzung bestehender Flächen ist ein ökologisch nachhaltiger 
Umgang mit der Beschaffung von Wohnraum. Wir haben erkannt, 
dass der Umnutzung von Bürogebäuden zu Wohngebäuden vie-
le Hürden im Weg stehen. Bürogebäude stehen häufig dann leer, 
wenn die ursprüngliche Nutzung auszieht und eine folgende Ver-
mietung, oft mit Sanierungsaufwand- und Kosten verbunden, wirt-
schaftlich für die Eigentümer:innen nicht rentabel ist. Ein immer 
häufigerer Umgang mit Büroleerständen ist die gewerbliche oder 
kreative Zwischennutzung und wir haben uns die Frage gestellt, 
ob auch Wohnen als Zwischennutzung in leerstehenden Büro-
gebäuden eine Lösung sein kann. Wohnen in der Zwischennut-
zung ist keine neue Praxis. In leerstehenden Büroimmobilien wird 
dies allerdings nur vereinzelt und in Notsituationen praktiziert 
und stellt noch keine verbreitete Form der Wohnnutzung dar. Mit 
der Wohnzwischennutzung kann die zeitliche Lücke einer leerste-
henden Immobilie bis zu ihrer zukünftigen (Um-)Nutzung gefüllt 
werden. Auf bauplanungsrechtlicher Ebene lässt sich eine Wohn-
zwischennutzung in Bürogebäuden mit einer Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans realisieren. Doch warum ist 
sie in leeren Bürogebäuden bislang keine gängige Praxis? Die Ant-
wort liegt im rechtlichen und wirtschaftlichen System. Eigentü-
mer:innen ist es freigestellt, wie sie ihre Büroimmobilien verwalten 
und anders als bei Wohnungsleerstand wird Büroleerstand nicht 
geahndet. Häufig wollen Eigentümer:innen einen maximalen wirt-
schaftlichen Gewinn mit ihren (leerstehenden) Büroimmobilien 
machen - eine Wohnzwischennutzung sollte anstatt wirtschaftli-
chen aber eher gemeinwohlorientierte Interesse befriedigen. Wol-
len sie das Gebäude aber nutzen, sind oft den Eigentümer:innen 
die rechtlichen Grundlagen einer Zwischennutzung nicht klar und 
es bedarf Expert:innen, die objektspezifisch über Möglichkeiten 
aufklären. Auch wenn die Stadt sich grundsätzlich bemüht, Woh-
nen in der Innenstadt voranzubringen, werden die Büroleerstände 
bislang nicht als Potenzial für Wohnzwischennutzungen erkannt. 
Für eine Etablierung muss sich auf rechtlicher Ebene der Umgang 
mit Büroleerstand ändern. Es gilt, common-knowledge zu schaf-
fen, welches allen beteiligten Akteur:innen ihre Möglichkeiten der 
Nutzung leerstehender Büroflächen einfach aufzeigt. 
Im nächsten Abschnitt wird die zuvor gestellte Frage umformuliert 
zu: Wie Wohnen als Zwischennutzung in leerstehenden Büroflä-
chen eine Lösung sein kann.
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Wir haben nach einem Gebäude gesucht, das sich für die drei 
Entwürfe und Strategien zur Wohnzwischennutzung eignet und 
gleichzeitig repräsentativ für andere leerstehende Bürogebäude 
in Hamburg ist. Wie dem Kapitel WIE WERDEN BÜROLEERSTÄN-
DE IN HAMBURG ERMITTELT UND LOKALISIERT? zu entnehmen, 
ist die Lokalisierung leerstehender Bürogebäude nicht einfach 
möglich. Über ein Immobilienangebot auf der Website immoscout.
de sind wir auf das Gebäude im Neuen Wall 42 gestoßen (Abbil-
dung 04).  

Wir waren vor Ort und haben den Briefkästen entnommen, dass die 
zwei verbliebenen Mieter:innen eine Arztpraxis und ein Büro sind. 
Dadurch steht die Eingangstür zum Treppenhaus werktags offen 
und wir konnten uns Zugang verschaffen. So konnten wir beob-
achten, dass die oberen drei Geschosse leerstehen. Nachdem der 
bekannte Hamburger Lampenladen die ewige Lampe ausgezogen 
ist, wurde die Fläche im Erdgeschoss lange Zeit zwischengenutzt. 
Heute ist dort ein Brillenladen. Das Bürogebäude im Neuen Wall 42 
vereint alle rechtlichen und baulichen Herausforderungen, die im 
Zusammenhang mit einer Wohnzwischennutzung in Bürogebäu-
den aufkommen. 



(c) OpenStreetMap.org contributors

Abbildung 04: Schwarzplan  Hamburg (eigene Darstellung)  



	 Wir stellen im Folgenden drei Thesen auf, wie das Wohnen 
in leerstehenden Büroflächen gegenwärtig und auf Grundlage von 
rechtlichen Änderungen in der Zukunft funktionieren kann. Diese 
Szenarien werden programmatisch ausformuliert, woraus bauli-
che Strukturen entwickelt werden. Um diese Strukturen in Entwür-
fen auszutesten, zeigen wir die Szenarien in einem repräsentativen 
Bürogebäude in Hamburg. 
Wir wollen herausfinden, wie Wohnen baulich in Büros aussehen 
kann und gleichzeitig aufzeigen, welchen konkreten rechtlichen 
Änderungen es bedarf, um Wohnen in Büroleerständen zur Selbst-
verständlichkeit zu machen. Die drei Szenarien bauen in der Theo-
rie aufeinander auf. Rechtliche und bauliche Lücken werden er-
kannt und in den folgenden Szenarien geschlossen. Gemeinsam 
beschreiben die drei Szenarien den Prozess der Aneignung von 
Büroflächen. Um die Aufmerksamkeit auf das Thema der Wohn-
zwischennutzung in Büroflächen zu richten und einen Diskurs zu 
eröffnen, spielt die Einbindung der Öffentlichkeit eine wichtige 
Rolle. Dafür wird szenarioübergreifend die Öffentlichkeit mit ein-
gebunden. 
Im ersten Szenario stehen wir vor vielen Büroleerständen im Kont-
rast zu wenig Wohnraum. Über das zweite bis zum dritten Szenario 
wird dieses Verhältnis umgedreht (Abbildung 05).
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Der Blick ins Jetzt: Gegen eine 
Vielzahl leerstehender Büroflä-
chen wird nicht vorgegangen. 
Um auf die fehlenden politi-
schen Handlungen und Wohn-
raumpotenziale aufmerksam 
zu machen, braucht es einen 
mutigen Schritt.

	 Wie sieht selbstorga-
nisierte Wohnzwischennut-
zung in leerstehenden Bü-
rogebäuden im Sinne einer 
zeitgemäßen Hausbesetzung 
in Hamburg aus?  

Diese Bachelorarbeit zeigt  aus 
der Perspektive einer Gruppe 
von Hausbesetzer:innen, wie 
temporäres Wohnen in Büro-
gebäuden heute strategisch 
funktionieren kann. In einem 
Entwurf werden provisorische 
Wohnstrukturen auf einer leer-
stehenden Bürofläche von den 
Bewohner:innen belebt.

Der Blick in eine ferne Zukunft: 
Büroleerstand ist illegal, wird 
systematisch erkannt und die 
Gebäude werden von der Stadt 
temporär in Besitz genonmen.

	 Wie kann eine etab-
lierte Wohnzwischennutzung 
in leerstehenden Bürogebäu-
den in Hamburg übermorgen 
aussehen? 

Aus der Perspektive einer städ-
tischen Gesellschaft wird die  
etablierte Wohnzwischennut-
zung in Bürogebäuden orga-
nisatorisch und gestalterisch 
vorgestellt. Der architektoni-
sche Entwurf zeigt innerhalb 
modularer Strukturen tempo-
räres Wohnen.

Der Blick in eine nahe Zukunft: 
Büroleerstand gilt als Zweck-
entfremdung und wird ge-
ahndet. Auf Grundlage einer 
Kooperationsbereitschaft zwi-
schen Bewohner:innen und 
Eigentümer:innen wird Büro-
leerstand zu Wohnzwecken 
zwischengenutzt.

	 Wie gestaltet sich 
morgen eine gemeinschaftlich 
organisierte Wohnzwischen- 
nutzung in leerstehenden Bü-
rogebäuden in Hamburg?

Aus der Perspektive eines Ver-
eins wird in dieser Bachelor-
arbeit die Organisation einer 
Wohnzwischennutzung be-
schrieben. Der gemeinsame 
Aufbau der reversiblen Wohn-
strukturen und das gemein-
schaftliche Wohnen werden in 
einem Entwurf gezeigt.



Maßnahmen gegen Büroleerstand

Wohnraum

HEUTE 
BESETZEN!

MORGEN
BENUTZEN?

Etablierung der Wohnzwischennutzung

wenig

viel



MORGEN
BENUTZEN?

ÜBERMORGEN
BEWOHNEN.

Hürden der Wohnzwischennutzung

Büroleerstand

Menge des Büroleerstands

wenig

viel

Abbildung 05: Pop-Up Wohnen, der Prozess (eigene Darstellung) 
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